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Christen vor acht sowie auf den anderen Ebenen, in den ersten Monaten schon eine wirklich gute Rolle gespielt 

haben.  

Ich denke gerne an unser erstes Treffen, das wir relativ bald nach der Amtseinführung hatten. Kirchenleitung 

der westfälischen Kirche, gemeinsam mit der Kirchenleitung des Erzbistums, aber auch an die Ökumenische 

Vesper in Detmold, bei der ich etliche der Vertreter der anderen Kirchen kennenlernen durfte. Aber vor allen 

Dingen bin ich seit diesen Monaten unterwegs, in der gesamten Fläche des Erzbistums, fast alle Dekanate habe 

ich schon besucht und bin derzeit dabei, alle Schulen in Trägerschaft des Bistums und den Bereich der Caritas 

kennenzulernen. Und es ist schön, dass ich heute Abend auch hier in der Synode Synodenteilnehmer getroffen 

habe, die ich bereits unterwegs in den Dekanaten habe treffen dürfen und das zeigt, dass sowohl in den Deka-

naten, in der Region, in den Schulen, auch tatsächlich diese Begegnung zwischen dem Erzbistum und der west-

fälischen Kirche, sehr gut und in meiner Meinung ganz lebendig ist, so ganz in diesem Sinne, die Sichtbarkeit des 

Gemeinsamen ist erfahrbar, die Versöhntheit des Verschiedenen ist erlebbar und so bin ich auch dankbar für 

die Einladung heute und die damit verbundene Gelegenheit, Sie persönlich zu Ihrer Herbsttagung begrüßen zu 

dürfen und das auch zu tun im Namen der anderen katholischen Bischöfe in Nordrhein-Westfalen, die mit Ihrer 

Kirche verbunden sind. Ich wünsche Ihnen den Segen Gottes für Ihre Arbeit in den kommenden Tagen.  

 

Aufgabe der Synode ist es gewiss, eine Standortbestimmung vorzunehmen. Sich eines Weges zu versichern. Wo 

sind wir, auf welchem Weg sind wir und wie sind wir in der Spur dieses Weges und dann geht der Blick nach 

vorne, um zu fragen, wie können wir ganz konkret im Hier und Heute unserer Sendung zu den Menschen hin 

gerecht werden. Das Evangelium zu verkünden, auch unter den aktuellen schwierigen Umständen. Da kann ich 

nur sagen: Sie üben und Sie leben Synodalität. Wir üben Synodalität und versuchen sie mehr und mehr zu leben. 

Und auch aus diesem Grunde wäre es spannend, dabei zu sein, dabei zu bleiben, um mitzulernen, was wir an 

Synodalität für uns lernen müssen. Bei allen Unterschieden, nicht nur in bestimmten Fragen des Glaubens, son-

dern auch in der Struktur unserer Kirchen und in der Ordnung unserer Kirchen wissen wir uns in dieser Synoda-

lität, in dieser synodalen Grundhaltung verbunden und vielleicht eröffnet auch das noch einmal neue Dimensi-

onen des ökumenischen Miteinanders, wenn wir als römisch-katholische Kirche, mit der Weltsynode jetzt erst 

recht, aber auch in Deutschland unseren noch jungen, neuen Synodalen Erfahrungen machen. Mit dem Ab-

schluss der Weltsynode im letzten Monat und in dem wohl für alle auch überraschenden Verzicht des Papstes 

auf ein eigenes apostolisches Schreiben, ist dieser weltweite synodale Prozess der katholischen Kirche in Rom 

keineswegs zu Ende. Ich fand das ein sehr starkes Zeichen, dass der Papst sozusagen auf ein allerletztes Wort 

verzichtet hat. Dass er das letzte Wort dieses über lange Jahre laufenden Prozesses der Synode selbst überlassen 

hat. Das wird diskutiert. Welche Funktion, welche Dynamik hat das, wenn ein solches Abschlussdokument das 

der Synode und nicht allein und einzig das des Papstes ist. Und so sind wir in Bewegung und in Schritten, die uns 

fragen lassen, wie wir synodal sein können und wie wir synodal sein wollen. Das gibt aber der Synode in Rom 

ein eigenes Gewicht. Wir sind herausgefordert, die von der Synode beschriebene synodale Kultur, die synodale 

Spiritualität, geistliche Grundhaltung zur Synodalität umzusetzen und weiterzuentwickeln in eine synodale Wirk-

lichkeit, in den Ortskirchen weltweit. Und so sehe ich das auch als eine Aufgabe unserer Bischofskonferenz, wir 
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kritische Wort sprechen. Und wenn für Frieden gerechte Beziehungen die Grundlage sind, dann ist ein gerechter 

Friede in gesellschaftlicher Hinsicht in ähnlicher Weise in den Blick zu nehmen. Gerade angesichts unserer ge-

sellschaftlichen Herausforderung.  

Es gibt noch weitere Erinnerungen, die für unser ökumenisches Miteinander von Bedeutung sind. Auf der einen 

Seite gedenken wir des Abschlusses des zweiten vatikanischen Konzils 1965. Auf dem Weg, den das Konzil der 

katholischen Kirchen mit seinen grundlegenden Entscheidungen gewiesen hat, werden wir als katholische Kirche 

auch in Zukunft weitergehen und das bekommt durch die Weltsynode noch einmal einen neuen Schub, immer 

mehr in diesen Raum hineinzuwachsen, den das Konzil eröffnet hat. Wir alle wissen, wie viel Zeit, wie viele Wege 

gegangen werden müssen, wie viel Raum es braucht, von einem geschriebenen Wort ins gelebte Leben unserer 

Kirchenversammlung zu kommen.  

Auf der anderen Seite begehen wir im kommenden Jahr auch das Gedenken an die erste Weltkonferenz der 

Bewegung für praktisches Christentum 1925 in Stockholm. Eine der Strömungen, aus denen bekanntlich der 

ökumenische Rat der Kirchen entstanden ist. Dieses Gedenken könnte zum Anlass genommen werden, die Chan-

cen einer prozessorientierten Ökumene, die das gemeinsame Wort der deutschen Bischofskonferenz und des 

Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland mehr Sichtbarkeit in der Einheit und mehr Versöhnung in der 

Verschiedenheit vom 14. März dieses Jahres herausgearbeitet hat, gerade auf dem Gebiet der praktischen Zu-

sammenarbeit unserer Kirchen zu verdeutlichen und die zu entsprechenden Initiativen zu ermutigen. Wir haben 

das bei unserem ersten Treffen im Mai, als die beiden Kirchenleitungen beisammen waren, hautnah gespürt. 

Wie tief die Transformationsprozesse bei Ihnen und im Erzbistum sind und wie ähnlich und wie analog die Fra-

gestellungen, die Lösungsversuche und die Wege, die zu gehen sind. Unsere Kirchen stecken in diesen tiefgrei-

fenden Prozessen so tief drinnen, das kostet so viel Energie, das kostet so viel Kraft. Dabei darf aber das ökume-

nische Miteinander nicht aus den Augen verloren gehen, weil man vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt 

ist. Könnte nicht auch das noch einmal ein Ansatz sein, sozusagen in diesem Ringen um Transformation, ganz 

konkret vor Ort, in kleinen Fragestellungen, aber für die Menschen vor Ort wesentlichen, wichtigen und großen 

Fragestellungen eine gemeinsame Basis zu heben. Ob es die Nutzung von gemeinsamen Immobilien oder die 

gemeinsame Planung von Immobilien geht. Ob und wie wir Kirchen, Fachheime und Gemeindehäuser in Zukunft 

gemeinsam auch nutzen können, damit Kirche nach Möglichkeit vor Ort präsent ist, damit Glaube, engagiertes 

Glaubensleben vor Ort künftig auch weiterhin präsent ist. Das ist dabei ein Schritt, den wir sicherlich stärker als 

bisher fördern sollten und müssen. Dabei weiß und erlebe ich es aus den Gesprächen von meinen Besuchen 

schon jetzt, wie schwierig es ist, diese Prozesse vor Ort auch in eine gewisse Synchronisation zu bringen, allein 

schon sozusagen innerhalb eines Dekanates und innerhalb Ihrer entsprechenden regionalen Kreise.  

Liebe Schwestern und Brüder, die verschiedenen Ereignisse und Jubiläen gilt es also in unser ökumenisches Mit-

einander einzubringen. Es ist umso wichtiger, als wir vor den gleichen Herausforderungen stehen und uns in 

Frage stellen lassen müssen, wie wir mit den geringer werdenden personellen und finanziellen Ressourcen in 
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2015 ff.. Im technischen Jargon heißt das dann immer so, vornehmlich kommen die Menschen der Länder der 

Topliste: Syrien, Afghanistan, Irak, Iran. Das sind die, die auch hauptsächlich an unseren Landesflüchtlingsein-

richtungen, die wir als Bezirkseinrichtung betreiben, ankommen und das täglich. Wir denken auch an die Men-

schen aus der Ukraine. Viele von ihnen haben hier Zuflucht gefunden, bei uns in Ostwestfalen-Lippe. Viele von 

ihnen, gerade die mit Beeinträchtigungen, haben auch hier rund um Bethel Zuflucht gefunden. Dafür ganz herz-

lichen Dank, an all die, die sich überhaupt in diesem Bereich der Flüchtlingshilfe engagieren, die diesen Men-

schen, z. B. in unseren Landeseinrichtung aber auch in vielen kommunalen Einrichtungen, die diese Menschen 

an die Hand nehmen, die ihnen Mut, ihnen Zuversicht geben und eben tatsächlich an ihrer Integration arbeiten. 

Die Herausforderung ist tatsächlich sehr groß. Wir merken das bei dem Betrieb dieser Einrichtungen. Man kann 

diesen Einrichtungen aus ganz unterschiedlichen Gründen vor Ort, oder ideologisch, oder wie auch immer kri-

tisch gegenüberstehen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu betreiben, Menschen dort zu versorgen. Ich bin froh über 

jeden, der von außen kommt und zusätzliche Impulse z. B. in der Arbeit mit Kindern leistet, bevor die Menschen 

dann auf die Kommunen weiterverteilt werden. Auch für die Kommunen ist die Situation im Moment nicht ein-

fach. Sie wissen, wir leiden unter Wohnraumknappheit, auch die kleinen Kommunen bei uns in Ostwestfalen-

Lippe auf dem Land. Es sind ständig neue Unterbringungseinheiten zu schaffen. Das setzt viele Bürgermeister 

gerade in einem Jahr der Kommunalwahlen natürlich unter erheblichen Druck. Und auch der Druck in KiTa und 

Schule, der wächst. Die KiTa, die betreiben Sie möglicherweise und kennen sich da viel besser aus als ich. Die 

Schule, die Unterrichtsversorgung, ist der Tisch der Bezirksregierung. Seitdem ich im Amt bin, seit zwei Jahren 

etwa, haben wir eine 5-stellige Anzahl von Kindern, die sich außerhalb des regulären Schulsystems befindet. Die 

große Aufgabe ist, sie in dieses Schulsystem zu bringen, nach dem Spracherwerb und ihnen da vor allem eins zu 

geben, nämlich Bildung und letztendlich auch ein neues Zuhause. Auch das ist eine große Herausforderung. 

Denn, auch das wissen Sie, unser Schulsystem hatte schon vorher seine Problemstellungen und nun trifft es auf 

einmal auf Fachkräftemangel, demographischen Wandel und dann dazu diese Vielzahl von neuen Kindern, mit 

denen vielleicht vor zehn Jahren noch niemand gerechnet hat. Ich will sagen, die Herausforderungen sind rie-

sengroß. Aber es gilt Antworten für die zu finden, für die Gesellschaft, auch für die Verunsicherten in der Gesell-

schaft zu diesem Thema. Dies ist vielleicht vorrangig eine politische Aufgabe, aber es ist auch eine gesellschaft-

liche, es ist auch eine kirchliche Aufgabe, denn diese Diskussion ist unendlich wertvoll, denn sie ist zutiefst de-

mokratisch und deswegen bin ich ganz froh, dass wir im Moment ganz viel diskutieren zu diesem Thema. 

 

Vielfalt heißt für mich auch Inklusion. Das Thema wird längst nicht so kontrovers diskutiert, wie wir das im Mo-

ment mit dem ersten Thema erleben, dennoch mindestens genauso ein Kraftakt, gerade wenn ich an unsere 

Schulen denke. Es ist vielleicht auch ein Kraftakt, wenn der ein oder andere von Ihnen im Bereich Wohnen und 

Arbeiten mit Menschen mit Behinderungen aktiv ist, das mag über die Diakonie auch tatsächlich so sein. Auch 

da haben viele Diskussionen insbesondere auch zum Thema Arbeit, Integration in Arbeit, stattgefunden. Hier in 

Ostwestfalen-Lippe hat natürlich jedes Kind das Recht auszuwählen, zwischen der inklusiven Beschulung im 

staatlichen Schulsystem oder in einer Ersatzschule, aber natürlich auch in einer Förderschule. Auch da erleben 
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der Landessynode tagen und einige neue Synodenmitglieder manche Hintergründe zum Thema eventuell nicht 

kennen. 

 

Im November vorigen Jahres ist, wie wir eben schon gehört haben, Annette Kurschus nicht nur von ihrem Amt 

als EKD-Ratsvorsitzende zurückgetreten, sondern auch als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. Das 

hat viele Menschen auf allen Ebenen unserer Landeskirche überrascht und auch sehr traurig gestimmt. Schnell 

ist die Frage aufgekommen, wie mit der plötzlich eingetretenen Vakanz an der obersten Spitze der Evangelischen 

Kirche von Westfalen umzugehen sei. Der Ständige Nominierungsausschuss hat sogleich die Arbeit aufgenom-

men und sich mit dieser Frage beschäftigt. In den folgenden Wochen wurden verschiedene Varianten, bis hin zu 

kurzfristigen Übergangslösungen diskutiert. Denn schon seit einiger Zeit gibt es in unserer Landeskirche Überle-

gungen, das Präsesamt aufgrund seiner bisherigen Aufgabenfülle zu reformieren. In Westfalen bündeln sich 

nämlich in diesem Amt sowohl die Leitung der Landessynode als auch der Vorsitz der Kirchenleitung und die 

Leitung des Landeskirchenamtes einschließlich dessen Kollegiums. Hinzu kommen zahlreiche weitere Aufgaben 

wie Einführung, Visitationen, Repräsentation der westfälischen Landeskirche auf der Ebene der EKD sowie wei-

teren Organisationen, ja, in der gesamten Öffentlichkeit. Diese Aufgabenfülle, die sich bislang auf eine einzige 

Leitungsperson konzentriert, reicht historisch auf die Neuformierung der Evangelischen Kirche von Westfalen 

nach 1949 zurück.  

 

Auf der Sondersitzung der Landessynode am 9. März dieses Jahres wurde intensiv über einen Neuzuschnitt  des 

Präsesamtes diskutiert und auch darüber, ob die Wahl einer/eines neuen Präses erst nach dem Abschluss der 

Reform des Präsesamtes erfolgen soll. Die Mehrheit der Landessynodalen votierte jedoch dafür, bereits auf der 

diesjährigen Herbsttagung der Landessynode eine neue bzw. einen neuen Präses zu wählen.  

Der Ständige Nominierungsausschuss wurde beauftragt, bis dahin eine/einen oder mehrere Kandidat:innen für 

dieses Leitungsamt zu finden. Das war eine herausfordernde Aufgabe für unseren Ausschuss, zumal die Sonder-

synode darüber hinaus beschloss, dass das Amt in den kommenden Jahren im Rahmen einer Revision der Kir-

chenordnung neu zugeschnitten werden und der bzw. die zukünftige Präses darin selbst aktiv mitwirken soll. 

Man kann sich vorstellen, dass sowohl die schwierigen Umstände des Rücktritt s von Annette Kurschus als auch 

die Herausforderung an eine bzw. einen Präses das eigene Amt on the Job selbst zu reformieren und auch die 

Tatsache, dass unsere Landeskirche sich in einem grundlegenden Transformierungsprozess befindet, es nicht 

leicht gemacht haben, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für das oberste Leitungsamt unserer Kirche zu 

finden. Als Ständiger Nominierungsausschuss waren wir sehr froh, Ende Juni, nach einer EKD-weiten Ausschrei-

bung und einem sehr intensiven, strukturierten Auswahlverfahren mit Michael Krause einen hervorragenden 

Kandidaten für die Wahl auf der jetzigen Landessynode, präsentieren zu können. Und die Resonanz auf diese 

Nominierung war durchweg positiv, viele Menschen freuten sich darüber. Leider hat Michael Krause, im Einver-

nehmen mit der Kirchenleitung, seine Kandidatur Ende August überraschend zurückgezogen. Diese Nachricht 

war für viele, auch für unseren Nominierungsausschuss, ein Schock. Denn wir mussten nun zum zweiten Mal 

innerhalb weniger Monate uns auf die Suche nach einer oder einem neuen Präses machen.  

28



















viele Telefonate geführt. Ähnlich wie bei der Präsessuche, waren die Angesprochenen meist sehr überrascht 

über unsere Anfrage und erbaten sich ausgiebige Bedenkzeit. Auch das Amt eines nebenamtlichen Mitglieds der 

Kirchenleitung ist sehr anspruchsvoll und erfordert einen nicht unerheblichen Zeitaufwand, vor dem viele Res-

pekt haben.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei Probleme hinweisen, mit denen wir als Nominierungsausschuss 

doch sehr häufig konfrontiert werden.  

Zum einen wird es immer schwieriger überhaupt Menschen zu finden, die bereit bzw. in der Lage sind, neben 

Beruf und Familie zusätzlich noch ein anspruchsvolles und zudem sehr zeitaufwendiges Ehrenamt zu überneh-

men. Ich denke, fast alle hier Anwesenden kennen diese Problematik aus Ihrem eigenen Bereich, auf Gemeinde-

, Kirchenkreis- oder Landeskirchenebene. Viele Ehrenamtliche klagen über stetig steigende Belastungen. Ich 

halte es für dringend geraten, über das Thema Ehrenamt und Vereinbarkeit mit Beruf und Familie intensiv nach-

zudenken und auch unsere kirchlichen Strukturen im Hinblick auf die Anforderungen an das Ehrenamt kritisch 

zu reflektieren.  

Zum anderen geht es um das Problem, das ich vorhin schon angedeutet habe und was auch vorhin der Synodale 

Dietrich Schneider erwähnt hat. Es geht darum: Wir spüren als Nominierungsausschuss, dass immer weniger 

Menschen bereit sind, sich bei Bewerbungen um ein Ehrenamt am Ende einer öffentlichen Wahl stellen zu müs-

sen. Um nicht falsch verstanden zu werden: Es geht nicht darum, sich überhaupt einer Wahl zu stellen. Es geht 

auch nicht darum, in Bewerbungsverfahren eine Auswahl zwischen mehreren Kandidat:innen zu vermeiden. Für 

viele ist es überhaupt kein Problem, sich vor einem internen Gremium, das zur Vertraulichkeit verpflichtet ist, 

vorzustellen, in dem Wissen, dass es noch weitere Kandidat:innen gibt und dass man von dem Gremium mög-

licherweise nicht gewählt wird. Von vielen Ehrenamtlichen wird es aber als schwierig empfunden, dass am Ende 

des Nominierungsverfahrens, nach der Vorauswahl durch ein internes Gremium noch eine öffentliche Wahl mit 

Gegenkandidat:innen stattfinden soll. Bei den Betroffenen besteht die nicht ganz unberechtigte Befürchtung, 

dass gerade in Zeiten des Internets, das bekanntlich nicht vergisst, eine mögliche Wahlniederlage negative Aus-

wirkungen auf die Person haben könnte.  

Deshalb regen wir als Nominierungsausschuss an, diese Problematik ernsthaft zu reflektieren und zu berücksich-

tigen.  

Aufgrund dieser Befürchtungen haben wir auch bei der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt 

eines nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung etliche Absagen erhalten, weil für die Betreffenden, meis-

tens handelt es sich um Personen der Öffentlichkeit, oder um Personen, die in beruflichen Leitungsfunktionen 

stehen, alternativ Kandidaturen bei öffentlichen Wahlen ein Ausschlusskriterium für ihre Bewerbung war.  

Soweit die Problemanzeige.  

Bei etlichen Personen, die wir angefragt haben, waren auch hier mehrere Gespräche notwendig, um wichtige 

Fragen zu klären. Daher zog sich die Suche nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für dieses Amt über 

mehrere Monate hin. Gut Ding will Weile haben.  
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Leitung 

Vizepräsident Ulf Schlüter 

 

Der Vorsitzende gibt Hinweise für den weiteren Verlauf des Tages. 

 

Die Sitzung wird um 12:40 Uhr geschlossen. 
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Die anstehenden, teilweise harten Maßnahmen brauchen eine klare Grundlage und ein sorgfältiges Bearbei-

tungsverfahren. An dieser Stelle möchte ich dafür dem Projektbüro danken mit unserem externen, kundigen 

und HSK-erfahrenen Berater, Hr. Mahnke, gemeinsam mit Fr. Speckmann für die Strukturiertheit und Intensität 

des Vorgehens und ihre nicht nachlassende und freundlich eingesetzte Energie. Durch das HSK wurde schon 

einiges im LKA und der Landeskirche angestoßen und noch viel mehr wird folgen. 

 

2. Der Haushaltsplan 2025 (Vorlagen unter 5.3.) 

 

Als zweites Thema wird im Tagungs-Finanzausschuss der Haushaltsplan 2025 folgen. Der ist wie immer umfang-

reich und so komplex wie der Aufbau unserer Kirche. Entsprechend intensiv werden auch hier die Beratungen 

sein.  

Wir planen den Haushalt mit einem Defizit von 24 Mio. Euro. Grundlage sind Erträge von 409 Mio. Euro und 

Aufwendungen von 433 Mio. Euro und entsprechende Rücklagenentnahmen. Darlehensaufnahmen sind nicht 

geplant (5.3.1.: Beschlussvorschlag I. 1) bis 3)). 

 

Zum Defizit in der Planung eine Erläuterung im Konjunktiv: Führten wir alle vorgesehen Maßnahmen wie geplant 

im Jahr 2025 durch, dann würde dieses Planungsdefizit auch Realität. Das werden wir aber nicht tun. Wir werden 

weiterhin eine äußerst sparsame Haushaltsausführung betreiben, um ein Defizit in dieser Höhe zu verhindern. 

In diesem Jahr erneut mit ausführlichen Sperrvermerken (5.3.1.: Beschlussvorschlag I. 8) und darunter I. bis IV.). 

 

Schon im noch laufenden Haushaltsjahr haben wir sparsam gewirtschaftet. Viele Kolleginnen und Kollegen ma-

chen das im Interesse aller hoch motiviert. Geleitet hat dies eine eigene, von der Kirchenleitung berufene Ar-

beitsgruppe (genannt: AG 27). Die scharfe Regelung des § 27 der Finanzwesenverordnung (FiVO) wurde bewer-

tet und umgesetzt. Auch da danke ich den Mitgliedern für Ihr Engagement in großen und kleinen Zahlen. Das 

war als Notbremse richtig, aber auch denkbar aufwendig und für das kommende Jahr soll ein anderes Verfahren 

vorgeschlagen werden. Denn wir sind mittlerweile mitten in der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts 

und es werden monatlich Maßnahmen beschlossen.  

 

Der Vorschlag ist, den Bereichen im Rahmen eines Sperrvermerks von 70% der geplanten Ausgaben, eine interne 

Prioritätensetzung zu ermöglichen und erst darüber hinaus, aber noch rechtzeitig vor dem vollen Einsatz der 

Mittel eine Genehmigungsschleife einzuziehen. Im Fall von Personalkosten, die der wesentliche Teil des landes-

kirchlichen Haushalts sind, unterliegt jede Veränderung (Einstellung, Höhergruppierung, etc.) dem Vorbehalt 

der Zustimmung des HSK-Büros in Zusammenarbeit mit der Personalverwaltung. 

 

Damit steht der Entwurf des Haushaltsplans 2025 unter erheblichen, sichernden und rechtsverbindlichen Aufla-

gen. In einer Gesamtschau führen diese Beschlusslage und die laufende HSK-Erstellung mit hinreichender Wahr-

scheinlichkeit zu einer Erreichung der Haushaltssicherung im vorgegebenen Zeitraum. Dem folgt der Vorschlag, 
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der im Tagungs-Finanzausschuss zu diskutieren sein wird, unter diesen Prämissen den Haushalt durch die Lan-

dessynode mit diesen Auflagen als genehmigungsfähig einzustufen und die vorläufige Haushaltsausführung im 

Sinne des § 27 FiVO zu beenden. 

 

3. Kirchensteuerverteilung 2025 (Vorlage 5.2.2.) 

 

Die Planung der Kirchensteuerverteilung wird im Ständigen wie im Tagungs-Finanzausschuss stets mit besonde-

rem Interesse diskutiert, im Plenum weniger. In diesem Jahr dürften aber viele von Ihnen schon im Vorfeld der 

Synode von dem Betrag von 27 Millionen Euro gehört haben. Die sollen nach einer aus organisatorischen Grün-

den zugegebenermaßen erst spät erfolgten Anpassung der Planung in die Verteilungssumme an die Kirchen-

kreise eingehen. Das ist bei 26 Kirchenkreisen immerhin im Durchschnitt mehr eine gute Million Euro mehr pro 

Kirchenkreis. Diese veränderte Planung hat für erhebliche Unruhe gesorgt, sei es mit der Frage, wo das Geld 

plötzlich herkomme, sei es mit der Frage, wie es mit den anderen Zahlen stehe, wenn denn so ein Betrag verän-

dert wird. 

 

Zur Klärung ist ein Rundschreiben der Landeskirche erfolgt und im Tagungs-Finanzausschuss werden wir dies 

auch erläutern. Hier sei aber schon der wesentliche Punkt der Abweichung der Planung genannt. Wir haben es 

mit einmaligen Folgen der Wiedereinführung der Durchstufung im Pfarrdienst zu tun. Die Folgen für die Besol-

dung und Versorgung sind angesichts der großen Zahl der ab 1.1.2025 höher eingestuften Pfarrerinnen und 

Pfarrer enorm.  

 

Dies hat in der komplexen Mechanik des landeskirchlichen Haushalts auch Folgen für die Verteilsumme. Durch 

die höhere Besoldung senden wir über die in einem Sprung gestiegenen Stellenbeiträge ab 2025 ohnehin mehr 

Kirchensteuern an die Versorgungskasse, die VKPB in Dortmund. Damit sinkt aber der von allen pauschal nach 

Gemeindeglied getragene Vorwegabzug zur Versorgung und es verbleibt erstmal mehr in der Verteilungssumme 

an die Kirchenkreise. 

 

4. Revision FAG (Vorlage 5.4.) und Transformation 

 

Auf dieser Landessynode soll das ausführliche Verfahren zur Revision des Finanzausgleichsgesetzes durch Ver-

abschiedung der Neufassung des Gesetzes abgeschlossen werden. In der eigens eingerichteten Arbeitsgruppe 

unter der fachkundigen Leitung des Stellvertretenden Vorsitzenden des Ständigen Finanzausschusses, Superin-

tendent Dr. Reinmuth, sowie im Stellungnahmeverfahren in der Landeskirche wurden verschiedenste Reformi-

deen geprüft, bewertet und bearbeitet. Das Ergebnis wurde auf der Sommersynode von einer großen Mehrheit 

getragen und hat nur noch geringfügige Änderungen erfahren. Somit können wir nach Mitberatung im Tagungs-

Gesetzesausschuss und entsprechender Beratung im Tagungs-Finanzausschuss für den 1. Januar 2026 eine 
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Neuregelung in Kraft setzen, die das Gesetz aus der kameralen Zeit in die kaufmännisch geprägte Welt überführt. 

Das ist ein wichtiger Schritt, aber sicher nicht der letzte in Sachen Finanzverteilung. 

 

Die beschriebene Schieflage der kirchlichen Haushalte auf allen drei Ebenen sehen wir immer klarer und wir 

stehen gleichzeitig vor drängenden Transformationsschritten für unsere Kirche. Die Reform der Kirchenordnung 

ist ein Teil davon, wie auch die Aufgabenklärung für alle Ebenen, welche noch die letzte Synode deutlich benannt 

hat. Das kann dazu führen, dass wir in wenigen Jahren auch erneut das FAG prüfen. So ist das Schicksal von 

Gesetzen heute: Dachte man früher, Gesetze wären für die Ewigkeit oder mindestens für Jahrzehnte geschaffen, 

so brauchen wir in einer volatilen, gar sprunghaften Welt auch eine agile Reaktion des Rechts. 

 

5. Neuausrichtung IT in der EKvW (Vorlage 5.6.) 

 

Zu den Beratungen im Tagungs-Finanzausschuss gehört auch traditionell das Thema Neuausrichtung der IT in 

der EKvW. Dabei geht das Thema fachlich und organisatorisch weit über Finanzfragen hinaus. Es verknüpft aber 

in der Finanztechnik alle Ebenen miteinander.  

 

Die von der Synode beauftragte Neuausrichtung wurde durch die Kirchenleitung umfassend erkundet und kon-

figuriert mit Hilfe externer Begleitung durch eine nicht weniger als wöchentlich tagende Steuerungsgruppe unter 

der stringenten Leitung des nebenamtlichen Kirchenleitungsmitglieds Peter Winkemann. Für diesen Sonderein-

satz danke ich schon jetzt allen Beteiligten. Die Ergebnisse wurden bereits auf einer Synodalversammlung vor-

gestellt und bilden die Grundlage der Beratungen im Tagungs-Finanzausschuss. 

 

6. Schluss 

 

Mit dem Schluss kommt der Dank.  

An dieser Stelle gilt wie immer der persönliche und ausdrückliche Dank allen Kirchensteuerzahlenden. Sie erst 

ermöglichen die Vielfalt und Beständigkeit unserer Arbeit Jahr für Jahr. 

Dank sage ich allen, die bei den Finanzen, beim Haushalt und beim HSK tatkräftig mitgewirkt haben. Der Dank 

ist in diesem Jahr ein besonderer, weil die Rahmenbedingungen besonders waren. Der Leiter mehrerer Haus-

haltsgeschäftsbereiche, Herr Bublies, ist wieder ins Rheinland zurückgekehrt und dem folgend der stellvertre-

tende Leiter, Herr Romej, in einen anderen Bereich im LKA gewechselt. Dieser Verlust an Expertise und langjäh-

riger Umstellungserfahrung musste erstmal verkraftet werden. Hut ab vor den verbliebenen Mitarbeitenden der 

Geschäftsbereiche 83 (Gesamthaushalt und Finanzplanung) und 84 (Controlling und Finanzbuchhaltung), die 

trotz der Lage konzentriert und hochmotiviert Stück für Stück die drängend anstehenden Themen angegangen 

sind.  
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Der Vorsitzende gibt Hinweise für auf den weiteren Verlauf des Abends und wünscht gute Beratungen in den 

jeweiligen Ausschüssen.  

Die Sitzung wird um 16:30 Uhr geschlossen. 
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Beschluss-Nr. 31/2024-2 

Damit ist Frau Uta Schütte-Haermeyer zum nebenamtlichen Mitglied der Kirchenleitung gewählt. 

Der Vorsitzende fragt Frau Schütte-Haermeyer, ob sie die Wahl annimmt. 

Frau Schütte-Haermeyer nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen. 

Der Vorsitzende gratuliert Frau Schütte-Haermeyer zur Wahl. 

Der Vorsitzende gibt Hinweise auf den weiteren Verlauf des Tages und schließt die Sitzung um 9:50 Uhr. 
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3. Betroffenenorientierung:  

Die Bedürfnisse und Rechte der Betroffenen müssen in den Mittelpunkt gestellt werden. Dazu gehört, dass ihre 

Erfahrungen ernst genommen werden und sie sich aktiv in die Aufarbeitung eingebunden fühlen. Nur durch eine 

Beteiligung von Betroffenen können gewachsene Machtstrukturen und Verantwortungsdiffusionen sichtbar und 

hörbar werden. Fragen Sie betroffene Personen und sie werden Ihnen zeigen, welche Schwachstellen Sie in Ihren 

Strukturen haben. Fragen Sie betroffene Personen, wo Sie versagt haben. Fragen Sie, wo Sie besser werden 

können oder wo etwas gefehlt hat. 

Und ja, manchmal ist das nicht so einfach, weil niemand hören wollte, niemand handeln wollte oder betroffene 

Personen schlicht keine zuständigen Menschen gefunden haben. Darum ist ihre Wut unermesslich groß. 

Die Wut, die Ihnen im Kontakt entgegenspringt, die Ihnen ungerecht vorkommt, von der Sie sich persönlich 

angegriffen fühlen. 

Ja, das ist nicht einfach auszuhalten, doch es ist auch Ihre Verantwortung, damit einen Umgang zu finden. 

Viel zu lange mussten betroffene Personen zurückstecken, sich allein gelassen fühlen, sich für sich selbst stark-

machen, aufbegehren, bis sie endlich Gehör finden. 

Die Wut ist groß, zu recht. 

Und sie macht Angst. Auch das. Laufen Sie nicht weg, stellen Sie sich dieser Wut. 

Denn: In dieser Wut steckt eine Jahrzehnte, Jahrhunderte alte Wut von Ungerechtigkeit. Auch wenn es schwer-

fällt: Begrüßen Sie sie, denn es wird Zeit, dass sich diese Wut laut und deutlich zeigt, damit sie sich irgendwann 

wandeln kann. 

Und dann noch der letzte, der vierte Baustein, auf den Sie sich auf keinen Fall ausruhen sollten. 

 

4. Die Prävention und das Bewusstsein:  

Es muss eine Sensibilisierung für die Problematik von sexualisierter Gewalt erfolgen. Schulungen und Präventi-

onsprogramme sind Teil dieses Wandels, um eine Kultur des Hinsehens zu etablieren. Aufklärung, Intervention, 

Aufarbeitung und Prävention gehen dabei Hand in Hand.  

Lernen Sie aus Fehlern, werden Sie besser, so geht nun mal Leben. Fallen Sie hin und lernen Sie weiterzugehen. 

Sie müssen die Fehler nicht wiederholen. Sie können besser werden, wenn Sie es wollen. 

 

Zusammengefasst strebt der Kulturwandel eine Veränderung an, die Sicherheit, Respekt und Gerechtigkeit über 

institutionelle Interessen stellt. 

Und das fängt im Kleinen an, das fängt bei Ihnen ganz persönlich an. Natürlich können Sie alle nach der Verant-

wortung Ihrer Leitungspersonen fragen. 

Sie können das Thema sexualisierte Gewalt delegieren, an Menschen, die sich auskennen, die geschult sind und 

in einer professionellen Rolle und Haltung leben oder diese annehmen. 

Doch an dieser Stelle sei gesagt: Wir sind hier nicht in irgendeinem Unternehmen. Wir sind hier in einer Gemein-

schaft, in einer christlichen Gemeinschaft, verbunden durch Glauben, ein Leib, viele Glieder. 

Wir, ich und Sie alle können uns nicht einfach so aus der Verantwortung nehmen. 
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Der Vorsitzende gibt einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Nachmittags und Abends und schließt die 

Sitzung um 14:05 Uhr. 
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Als Kinder-, Jugend- und Familienministerin möchte ich zunächst insbesondere auf die frühkindliche Bildung zu 

sprechen kommen. Hier ist mir wichtig, zu betonen, dass die Regierung zu ihrem Versprechen steht, Kinder und 

Jugendliche in den Mittelpunkt des politischen Handelns zu stellen. Wir haben aktuell so viele Fachkräfte im 

System wie noch nie, und wir haben so viele Plätze wie noch nie. Aber wir haben eben gleichzeitig auch eine so 

hohe Nachfrage nach Kitaplätzen wie noch nie und zusätzlich sind die Kosten gestiegen. Wir unternehmen als 

Landesregierung große Kraftanstrengungen, um das System zu entlasten und aufzuholen, was in den vergange-

nen 20 Jahren teilweise verpasst wurde.  

Mein Haus hat hier viele, viele Maßnahmen und Investitionen bereits in die Wege geleitet und es geht natürlich 

auch weiter. Mit dem Haushaltsjahr 2024 stellen wir 6 Milliarden Euro für frühkindliche Bildung zur Verfügung 

und für das Haushaltsjahr 2025 rund 6,5 Milliarden, und für die rund 700 Kitas und rund 44 000 betreuten Kinder. 

Im Verantwortungsbereich der Evangelischen Kirche von Westfalen stellt das Land allein rund 520 Millionen 

Euro an öffentlichen Fördermitteln bereit. Und wir gehen jetzt im Bereich der Personalverordnung weitere 

Schritte: Wir haben die Verordnung entschlackt und für die Praxis besser verständlich und anwendbar gemacht. 

Wir möchten das Personal in Kitas gerne flexibler und bedarfsgerechter einsetzen, und ich freue mich, dass wir 

gemeinsam mit den freien und öffentlichen Trägern hier Antworten gefunden haben. Wir ermöglichen einen 

schnelleren und unbürokratischeren Zugang für Menschen mit ausländischen Studienabschlüssen. Wir halten 

natürlich an den Ausbildungsstandards fest, wir holen Menschen früher und ohne unnötige bürokratische Hür-

den in die Kitas und in Ausnahmesituationen geben wir unseren engagierten ergänzenden Kräften mehr Verant-

wortung.  

So gilt natürlich weiter: Pro Kitagruppe müssen immer mindestens zwei Kräfte die Betreuung übernehmen. Fällt 

allerdings mal eine Fachkraft aus, muss zukünftig nicht zwangsläufig die ganze Gruppe oder gar Einrichtung 

schließen. Hier dürfen künftig auch ausgebildete pädagogische Kräfte einspringen, das sind z. B. Kinderpfle-

ger:innen, die ja auch längst Teil des Alltags in Kita sind. Das schafft mehr Zuverlässigkeit für alle. Zuverlässigkeit 

und Struktur sind auch wichtige Punkte im Bereich Migration und Integration. Gerade in einer Zeit, in der der 

Diskurs über Migration und Integration oft von Unsicherheiten und Skepsis geprägt ist, setzt die evangelische 

Kirche hier ein klares Zeichen für Solidarität und den Schutz von Menschenrechten. Durch ihre Unterstützung 

geben sie vielen Geflüchteten nicht nur praktische Hilfe, sondern auch ein Gefühl von Hoffnung und Würde und 

dafür danke ich Ihnen! 

Ein zentraler Bestandteil dieser Unterstützung ist die soziale Beratung für Geflüchtete, bei der die Diakonie eine 

zentrale Rolle spielt. Die Betreuungsangebote bilden eine Brücke zwischen Geflüchteten und den oft komplexen 

Strukturen unserer Gesellschaft. Ich habe mich daher sehr für die soziale Beratung von Geflüchteten eingesetzt 

und deswegen wird die regionale Beratung größtenteils im bisherigen Umfang auch erhalten bleiben. Für die 

Umsetzung des Förderprogramms stehen alleine dafür ca. 15 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen noch 

einmal rund 13 Millionen für die Sozialberatung, die Ausreise- und Perspektivberatung sowie die psychosozialen 

Zentren. Heute kann ich Ihnen zu meiner Freude auch sagen, dass die Landesregierung weitere 6 Millionen Euro 

zur Verfügung stellen wird. Ich setze mich dafür ein, dass Menschen, die schon lange hier leben und 
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Leitung 

Vizepräsident Ulf Schlüter 

Der Vorsitzende begrüßt Pastor Mehrdad Sepehri Fard und Pfarrer Michael Hoffmann, die die Synode zum ge-

meinsamen Mittagsgebet und Gesang einladen. 

Die Sitzung wird um 12:45 Uhr geschlossen. 
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4. Auswirkung auf die Körperschaften der EKvW 

Für die Körperschaften der EKvW sind zwei Punkte relevant: Die Frage des On-Site- und First-Level-Supports war 

in der Vergangenheit Grund großer Unzufriedenheit. Hier möchten wir näher an die Menschen heranrücken und 

schnelle direkte Hilfe ermöglichen. Daher soll dieser Support auf der Ebene der lokalen IT angesiedelt werden. 

Bei der Frage der Betriebsverantwortung bleibt es den Körperschaften vorbehalten, die Aufgaben der lokalen IT 

in eigener oder zentraler Regie zu gestalten. Bei Körperschaften in der zentralen Betriebsverantwortung wird 

die lokale IT von der zentralen IT gestellt und realisiert. Alle anderen Körperschaften üben diese Verantwortung 

selbst aus oder vergeben sie an externe Dienstleister. Die Zugänge zu den zentralen Systemen werden für alle 

Arbeitsplätze über Sicherheitsstandards geregelt. Die Möglichkeit, in die zentrale Betriebsverantwortung zu 

wechseln, wird wieder geöffnet. 

 

5. Wirtschaftlichkeit 

Durch strukturelle Einsparung, Konzentration auf ein abgespecktes, klar definiertes Leistungsangebot, durch 

eine schrittweise Verschlankung der Organisation, durch einen verbesserten Einkauf und Nutzung von Vorteilen 

bei Lizenzen, durch Wechsel und Neuaufbau von strategischen Partnern sind in der IT im laufenden Geschäfts-

jahr bereits erhebliche Einsparungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz erreicht worden. Diese 

belaufen sich auf ca. 7 Millionen Euro. Dafür gebührt dem Interimsmanager der IT, Herrn Karsten Schmitz, der 

nicht nur den laufenden Betrieb der IT gesichert hat, sondern wesentlich für die genannten Einsparungen ver-

antwortlich ist, großer Dank. Im Lizenzmodell werden die Auswahlmöglichkeiten vereinfacht. Für Ehrenamtliche 

sind 2000 kostenfreie Zugänge vorgesehen. Insgesamt ermöglicht der Beschlussvorschlag mehr Transparenz und 

verursachungsgerechte Kostenzuordnung. Im Vergleich zu etablierten Studien oder den entsprechenden Kosten 

der Diakonie können IT-Arbeitsplätze günstiger und marktgerecht angeboten werden. 

 

6. Dienstleistungszentrum für Digitalisierung, Organisationsentwicklung, Transformation und IT (dot.it) 

Im Laufe der Arbeit der Steuerungsgruppe wurde deutlich, dass die Bedarfe und Anteile von Organisationsent-

wicklung und Transformation einerseits deutlich über das hinausgehen, was technische IT-Lösungen leisten kön-

nen, andererseits Organisationsentwicklung und Transformation immer auf IT und Digitalisierung angewiesen 

sind. Angesichts des massiven finanziellen Drucks, unter dem unsere Landeskirche steht, sind wir aufgerufen, 

Fragen der Organisationsentwicklung, Strategie und Transformation landeskirchenweit nicht dem Zufall zu über-

lassen. Hier liegen strategische und wesentliche Potenziale der Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Vereinfachung 

und Zukunftsfähigkeit, die wir heben müssen, und dafür benötigen wir eine zentrale und gleichzeitig unabhän-

gige Einheit, die die zugehörigen Projekte anstößt oder bündelt, begleitet und zum Abschluss bringt. Wir können 

heute also den Grundstein dafür legen, die notwendige strategische Weiterentwicklung und Transformation der 

Evangelischen Kirche von Westfalen in der Breite voranzutreiben. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. 

 

In der breit zusammengesetzten Steuerungsgruppe haben wir intensiv beraten und auch um Lösungswege ge-

rungen. Die Ergebnisse legen wir gemeinsam und in großer Einmütigkeit vor. Allen Mitgliedern der 

274





http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/
http://dot.it/




278





 

2 KK Steinfurt-Coesfeld-Borken 

021 Falcke, Susanne-Ester, Superintendentin, Bohlenstiege 34, 48565 Steinfurt 

022 Marker, Hans-Peter, Pfarrer 

023 Janßen, Gudrun, Dipl.-Sozialarbeiterin 

024 Plankert, Jacqueline, Kauffrau im Gesundheitswesen 

025 Wedding, Andreas, Bürokaufmann 

 

3 KK Tecklenburg 

026 Ost, André, Superintendent, Sonnenwinkel 1, 49545 Tecklenburg 

027 Thiel, Björn, Pfarrer (VERHINDERT) 

028 Beernink, Volker, Rechtsanwalt 

029 Tüpker, Niklas, Business Manager IT (VERHINDERT) 

029 Miensopust, Ute, Rentnerin 

 

 

Gestaltungsraum II 

4 KK Dortmund 

030 Proske, Heike, Superintendentin, Jägerstraße 5, 44145 Dortmund 

031 Back, Niels, Pfarrer 

032 Schürmann, Christel, Pfarrerin  

033 Barragan, Mano-Raphael, Student (VERHINDERT) 

034 Grabowski, Thomas, Rechtsanwalt/Steuerberater/Wirtschaftsmediator 

035 Großer, Jessica, Dipl.-Sozialpädagogin 

036 Möx, Larissa, Gemeindepädagogin/Diakonin 

 

 

Gestaltungsraum III 

5 KK Iserlohn 

037 Günther, Oliver, Superintendent, Piepenstockstraße 21, 58636 Iserlohn  

038 Mindemann, Tom, Pfarrer 

039 Bienefeld, Marie, Studentin 

040 Freiburg, Jörg, Sparkassenbetriebswirt 

041 Micha, Ralf, Lehrer 
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6 KK Lüdenscheid-Plettenberg 

042 Grote, Dr. Christof, Superintendent, Hohfuhrstraße 34, 58509 Lüdenscheid  

043 Brühl, Uwe, Pfarrer 

044 Cordt, Martin, Rechtsanwalt und Notar 

045 Esken, Heike, Finanzbeamtin 

 

 

Gestaltungsraum IV 

7 KK Hagen 

046 Waskönig, Henning, Superintendent, Dödterstraße 10, 58095 Hagen 

047 Hayungs, Frauke, Pfarrerin 

048 Doehring, Andrea, Leitung Kindergartengemeinschaft (VERHINDERT) 

049 Grebe, Almut, Juristin 

 

8 KK Hattingen-Witten 

050 Holtz, Julia, Superintendentin, Pferdebachstraße 39a 26, 58455 Witten 

051 Winkel, Tim, Pfarrer 

052 Behrens, Michael, Kfm. Angestellter 

053 Gerkan, Sigrid, Sonderpädagogin 

 

9 KK Schwelm 

054 Schulte, Andreas, Superintendent 

055 Hasenberg, Uwe, Pfarrer 

056 Seckelmann, Dr. Astrid, Dipl.-Geographin 

057 Standke, Alida, Studentin 

 

 

Gestaltungsraum V 

10 KK Hamm 

058 Goldbeck, Kerstin, Superintendentin, Martin-Luther-Str. 27b 59065 Hamm 

059 Hagemann, Denise, Pfarrerin 

060 Biffart, Simon, Kantor für Popularmusik 

061 Wlochinski, Thomas, Elektroingenieur 
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11 KK Unna 

062 Schneider, Dr. Karsten, Superintendent, Mozartstraße 18-20, 59423 Unna 

063 Müller, Jochen, Pfarrer 

064 Hoffmann, Annegret, Hausfrau 

065 Josefowitz, Andreas, Dipl.-Theol./Betriebswirt 

 

 

Gestaltungsraum VI 

12 KK Soest-Arnsberg 

066 Schilling, Dr. Manuel, Superintendent, Puppenstraße 3-5, 59494 Soest 

067 Koppe-Bäumer, Kathrin, Pfarrerin 

068 Riddermann, Sabine, Diakonin/Dipl.-Soz. Arbeiterin 

069 Schneider, Florian (VERHINDERT) 

070 Schumacher, Stefanie, Dipl.-Verwaltungswirtin 

 

 

Gestaltungsraum VII 

13 KK Bielefeld 

071 Bald, Christian, Superintendent, Markgrafenstraße 7, 33602 Bielefeld 

072 Stöcker, Susanne, Pfarrerin 

073 Berger, Luisa, Praktikantin FHDD 

074 Metzler, Dr. Luise, Theologin 

075 Reupohl, Jens, Lehrer 

 

14 KK Gütersloh 

076 Schneider, Frank, Superintendent, Moltkestraße 10, 33330 Gütersloh 

077 Bohdálková, Angela, Pfarrerin (VERHINDERT) 

077 Prill, Stefan, Pfarrer 

078 Besserdich, Sven 

079 Meyer-Stork, Elisabeth, Selbstständige Einzelhandelskauffrau 

080 Wachter, Martin, Stv. Schulleiter 

 

15 KK Halle 

081 Heinrich, Dr. André, Superintendent, Martin-Luther-Straße 11, 33790 Halle 

082 Keppler, Dr. Sven, Pfarrer 

083 Kleen, Andreas 
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084 Evelina Pietsch (VERHINDERT) 

084 Panhorst, Kerstin, Öffentlichkeitsbeauftragte 

 

 

16 KK Paderborn 

085 Neuhoff, Volker, Superintendent, Klingenderstraße 13, 33100 Paderborn 

086 Müller, Patrizia 

087 Appelt, Dirk, Rechtsanwalt  

088 Aust, Angelina, Küsterin (VERHINDERT) 

088 Engelmann, Jürgen, Rentner 

 

 

Gestaltungsraum VIII 

17 KK Herford 

089 Reinmuth, Dr. Olaf, Superintendent, Schmiedestraße 2, 32051 Herford 

090 Spanhofer, Dr. Kai-Uwe, Pfarrer 

091 Ennen, Jürgen, Leitung Amt für Jugendarbeit im KK 

092 Störmer, Susanne, Industriekauffrau 

093 Schäfer, Aike, Erzieher 

 

18 KK Lübbecke 

094 Gryczan, Dr. Uwe, Superintendent, Geistwall 32a, 32312 Lübbecke 

095 Laabs, Bernhard, Pfarrer 

096 Blöbaum, Eyke, Verwaltungsbeamter a. D. 

097 Müller, Irka, Raumausstatterin 

 

19 KK Minden 

098 Mertins, Michael, Superintendent, Rosentalstraße 6, 32423 Minden 

099 Philipps, Mirjam, Pfarrerin 

100 Brandt, Ernst-Friedrich, Studiendirektor i. R. 

101 Franke, Doris, Verwaltungsangestellte i. R. (VERHINDERT) 

101 Brewitt, Andrea, Oberin/Diakonie 

 

20 KK Vlotho 

102 Goudefroy, Dorothea, Superintendentin, Lennèstraße 3, 32545 Bad Oeynhausen 

103 Kenter-Töns, Katharina, Pfarrerin 
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104 Marks, Ulrike, Selbstständige 

105 Stade, David, Referendar 

 

 

Gestaltungsraum IX 

21 KK Bochum 

106 Klöpper, Diana, Pfarrerin, Amtsstraße 4, 44809 Bochum 

107 Horst, Lukas, Pfarrer 

108 Blauth, Rainer, Diakon 

109 Kalmus, Johann, Student 

 

22 KK Gelsenkirchen und Wattenscheid 

110 Montanus, Heiner, Superintendent, Pastoratstraße 10, 45879 Gelsenkirchen 

111 Sowa, Kirsten, Pfarrerin 

112 Berghane, Sabine 

113 Lorenz, Heike, Sozialarbeiterin 

 

23 KK Herne 

114 Reifenberger, Claudia, Superintendentin, Overwegstraße 31, 44625 Herne 

115 Jansen, Melanie, Pfarrerin (VERHINDERT) 

115 Trockel, Michael, Pfarrer 

116 Nießen, Thomas, Dipl.-Kfm. (FH) 

117 Stückemann, Ulrich, Rentner 

 

 

Gestaltungsraum X 

24 KK Gladbeck-Bottrop-Dorsten 

118 Riesenberg, Steffen, Superintendent, Humboldtstraße 15, 45964 Gladbeck 

119 Hoffmann, Michael, Pfarrer 

120 Scharf, Ute, Justizangestellte 

121 Telöken, Gabriele, Erzieherin 

 

25 KK Recklinghausen 

122 Karpenstein, Saskia, Superintendentin, Limperstraße 15, 45657 Recklinghausen 

123 Kirschkowski, Daniela, Pfarrerin 

124 Preuß, Dr. Ulrike, Chemikerin i. R. 
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125 Skrzypczak, Hannah, Studentin 

126 Waschhof, Heinz Joachim, Sozialpädagoge i. R, (VERHINDERT) 

126 Sterneberg, Jürgen, Technischer Angestellter 

 

 

Gestaltungsraum XI 

26 KK Siegen-Wittgenstein 

127 Grünert, Kerstin, Superintendentin, Burgstraße 21, 57072 Siegen  

128 Mayr, Annegret, Pfarrerin 

129 Elkar, Dr. Tim, Pfarrer 

130 Afflerbach, Helga, Ingenieurin 

131 Bernshausen, Ulrich, Rentner 

132 Dreute-Krämer, Cornelia, Rentnerin 

133 Jung, Anne-Katrin, Kfm. Angestellte 

 

 

C Entsandte Professorinnen/Professoren der Ev.-theol. Fakultäten gem. Art. 125 KO 

134 Oelschlägel, Prof. Dr. Christian 

135 Gause, Prof. Dr. Ute 

136 Großhans, Prof. Dr. Hans-Peter 

 

 

D Von der Kirchenleitung berufene Mitglieder gem. Art. 126 (1) KO 

137 Koopmann, Wilfried, Betriebswirt 

138 Eckert, Dr. Sebastian, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

139 Wißmann, Prof. Dr. Hinnerk (VERHINDERT) 

140 Gemba, Dr. Holger, Studiendirektor im Hochschuldienst 

141 N.N. 

142 Pohl, Ulrich, Pfarrer 

143 Koch, Jens, Geschäftsführer 

144 Rose, Alina 

145 Fabritz, Christian, Lehrer 

146 Grevel, Matthias, Pfarrer 

147 Roggenkamp, Prof. Dr. Antje 

148 Schneider, Dietrich, Diakon/Öffentlichkeitsreferent 

149 Wichert, Udo, Geschäftsführer i. R. 
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150 Mohme, Sonika, Verwaltungsdirektorin Landeskirchenamt 

151 Sieger, Harald, Landeskirchenmusikdirektor 

152 Parlindungan Pasaribu, Dr. Andar, Pfarrer, Generalsekretär 

153 Hamilton, Nicolai, Pfarrer 

 

 

E Beratende Mitglieder (Landeskirchenamt) gem. Art. 123 (3) KO 

154 Arnold, Prof. Dr. Jochen, Landeskirchenrat 

155 Beyer, Friedrich, Landeskirchenrat 

156 Bock, Martin, Landeskirchenrat 

157 Döhling, Dr. Jan-Dirk, Landeskirchenrat 

158 Heinrich, Dr. Thomas, Landeskirchenrat 

159 Juhl, Henning, Landeskirchenrat 

160 Philipps, Dr. Albrecht, Landeskirchenrat 

161 Roth, Barbara, Landeskirchenrätin (VERHINDERT) 

162 Schlüter, Thomas 

163 Timmer, Prof. Rainer, Landeskirchenrat 

 

 

F Beratende Mitglieder (Ämter, Einrichtungen und Werke) gem. Art. 126 (2) KO 

164 Uhlstein, Branko-Christian, Pfarrer 

165 Neserke, Ingo, Pfarrer (VERHINDERT) 

166 Böhlemann, Dr. Peter, Pfarrer 

167 N.N. 

168 Dombrowski, Sven, Oberstudiendirektor i. K. 

169 Kaiser, Prof. Dr. Jochen, Kirchenmusikdirektor 

170 Klinnert, Prof. Dr. Lars 

171 Heine-Göttelmann, Christian, Pfarrer 

172 Reiche, Birgit, Pfarrerin 

173 Becker, Bernd, Pfarrer 

174 Köster, Katrin, Geschäftsführerin Ev. Erwachsenen- und Familienbildung Westfalen und Lippe e.V.,  

175 Beuter, Friederike, Diakonin, Diak. Gemeinschaft Nazareth 

176 Höfer, Alena, Theologin 

177 Fischer, Frank, Sozialpädagoge/Diakon 

178 Richter, Nicole, Dipl. Soz. Gemeindepädagogin 

179 Sorg, Markus, Pfarrer 
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G Sachverständige Gäste gem. § 4 (6) GO der Landessynode 

001 Engels, Martin, Kirchenrat 

002 Schulze, Petra, Pfarrerin (VERHINDERT) 

003 Spornhauer, Dr. Dirk, Pfarrer 

004 Rohde, Dr. Michael, Militärdekan 

005 Borries, Jan-Christoph, Pfarrer 

006 Hachmann-Figgen, Larissa, Pfarrerin z. A. 

007 Hitzegrad, Anne, Vikarin 

008 Schmidtsdorff, Johanna, Studentin  

009 Faß, Friederike 

010 Künzel, Johannes, Küster 

011 Spannel, Cornel 

012 Kamps, Jörg 

013 Lee, Mike 

014 Kenneweg, Birgit, Verwaltungsangestellte 

015 Schulz, Susanne, Erzieherin 
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5.5.2. Bericht des Gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss für das Jahr 2024  Finanzausschuss  

5.5.3. Entlastung des Jahresabschlusses der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle zum Stichtag 31.12.2023 sowie 
Kenntnisnahme des Prüfungsergebnisses zum zusammengefassten Jahresabschluss zum 31.12.2021/31.12.2022  

Finanzausschuss  

5.6. Neuausrichtung der IT in der EKvW Finanzausschuss  
 
 
 

6. Anträge der Kreissynoden Federführende Beratung 
(Tagungsausschuss) 

Mitberatung 
(Tagungsausschuss) 

6.1. Anträge der Kreissynoden   
 
 
 

7. Wahlen Federführende Beratung 
(Tagungsausschuss) 

Mitberatung 
(Tagungsausschuss) 

7.1. Wahl eines hauptamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung (Oberkirchenrat) Nominierungsausschuss   

7.2. Wahl eines nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung  Nominierungsausschuss   

7.3. Wahl der Ständigen Ausschüsse der Landessynode  
(Ständiger Finanzausschuss, Ständiger Kirchenordnungsausschuss, Ausschuss für Mission und Ökumene, Ständiger 
Nominierungsausschuss, Ständiger Ausschuss für politische Verantwortung, Ständiger Rechnungsprüfungsausschuss, Ständiger 
Theologischer Ausschuss) 

Nominierungsausschuss   

7.4. Wahl der westfälischen Abgeordneten zur Synode der EKD sowie der Vollkonferenz der Union Ev. Kirchen in der EKD Nominierungsausschuss  

7.5. Neuwahl der Spruchkammer der EKvW  Nominierungsausschuss  

7.6. Wahl in das Theologische Prüfungsamt Nominierungsausschuss  
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- 3 - 

7. Sämtliche Synodenunterlagen werden über OpenSlides zum Lesen oder zum Download zur Verfü-
gung gestellt.  

 
 
8. Sofern Sie die Möglichkeiten der digitalen Synodenarbeit nicht nutzen möchten, besteht die Mög-

lichkeit, die Synodenunterlagen in Papierform zu erhalten. Für diesen Fall bitten wir Sie um eine 
kurze Mitteilung an landessynode@ekvw.de.  
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an der Synode bei Nicht-Nutzung der digitalen Instru-
mente für Sie schwieriger ist.  

 
 
Alle weiteren Informationen und Vorlagen werden Ihnen mit dem zweiten Versand am  

13. November 2024 
zugehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 
Theologischer Vizepräsident 
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Hinsichtlich der Fahrtkostenerstattung, Lohnausfall, Tagegeld, Unterkunft und Verpflegung schlägt die 

Kirchenleitung der Landessynode folgende Regelung vor:  

Fahrtkostenerstattung 

Die Erstattung der Fahrtkosten werden nach den Vorgaben des Landesreisekostenrecht Nordrhein-Westfalen 

berechnet. 

Lohnausfall 

Für den Lohn- und Verdienstausfall wird auf Antrag eine Entschädigung gewährt, die sich nach dem 

regelmäßigen Bruttoverdienst einschließlich der vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen 

richtet, jedoch höchstens 29,-- Euro pro Stunde beträgt (zur Höhe der Vergütung vgl. §§ 15-18 JVEG 

Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz).  

Die Entschädigung wird für höchstens 8 Stunden je Tag gezahlt (Reisezeiten eingeschlossen).  

Tagegeld 

Ein Tagegeld wird nicht gezahlt. 

Unterkunft und Verpflegung 

Unterkunft und Verpflegung werden für die Synodentage von Amts wegen gewährt, außerdem für den Tag 

vor der Landessynode, sofern aus zwingenden Gründen die Anreise bereits an diesem Tag erforderlich ist.  
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Leitungsfeld I  |  Leitung 

1. Publizistik | Medien | Öffentlichkeitsarbeit

1.1 Stabsstelle Kommunikation im Landeskirchenamt 

Die Stabsstelle Kommunikation vermittelt auf medialem Weg Inhalte (landes)kirchlicher Arbeit. Dafür nutzt sie 

Medien unterschiedlicher Form und Ausrichtung und produziert darin in medien- und zielgruppenorientierter 

Weise vielfältigen Content. Zur medialen Veröffentlichung von relevanten Inhalten dienen sowohl Formen 

klassischer Presse- und Medienarbeit als auch eine breite Palette der Online-Kommunikation. Hierzu zählt 

auch die Kommunikation über Social-Media-Kanäle, der im medialen Austausch eine nach wie vor wachsende 

Bedeutung zukommt. 

Für die redaktionelle Arbeit innerhalb des Teams der Stabsstelle Kommunikation bedeutet dies die 

Notwendigkeit eines zeitgemäßen Kommunikationsmanagements. Inhalte und Ressourcen müssen 

zielführend abgestimmt und ihr Einsatz professionell organisiert werden. Zunehmend verwendet werden auch 

Bewegtbild-Elemente. So setzt die Stabsstelle mobile Kameras ein und betreibt zudem ein eigenes kleines 

Studio für stationäre Videoproduktionen im Landeskirchenamt. 

Die Stabsstelle Kommunikation berät die Kirchenleitung und das Kollegium der EKvW in allen Angelegenheiten 

der medialen Kommunikation. Bis zu deren Rücktritt von allen Ämtern im November 2023 begleitete die 

Stabsstelle zudem die Präses der EKvW medial zu zahlreichen Anlässen, auch über ihr Engagement für die 

westfälische Landeskirche hinaus. Ihr zusätzliches Amt als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland erforderte eine enge Zusammenarbeit der landeskirchlichen Pressearbeit mit der Pressestelle 

und der Stabsstelle Kommunikation im Kirchenamt der EKD.  

Einen beträchtlichen Anteil an der Arbeit der westfälischen Stabsstelle machte in den zurückliegenden 

Monaten das Spezialgebiet der Krisenkommunikation aus. Sie bestimmte einen Großteil der kommunikativen 

Arbeit sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang des Rücktritts der Präses. Aber auch darüber hinaus steht 

Krisenkommunikation häufig im Fokus. Oft bezieht sie sich auf das Themenfeld sexualisierter Gewalt, ist aber 

auch bei anderen thematischen Schwerpunkten von Bedeutung. 

Neben dem eigenen kommunikativen Handeln wird die Stabsstelle auch bei Ereignissen in Kirchenkreisen und 

Einrichtungen mit landeskirchlichem Bezug zur Begleitung und Beratung von Prozessen hinzugezogen. Die 

kollegiale Beratung reicht dabei von punktuellen Impulsen bis hin zur kontinuierlichen Mitwirkung in 

Krisenstäben. 

Innerkirchliche Vernetzung, gerade im Bereich der Kommunikation, erweist sich an dieser Stelle als besonders 

hilfreich und wertvoll. Denn insbesondere Kommunikation in Krisensituationen braucht wohlbedachtes, gut 

abgestimmtes und zeitnahes Agieren. Aber auch darüber hinaus hat fachlicher, kollegialer Austausch 

dauerhaft einen hohen Stellenwert. Ihm dienen die kontinuierliche Vernetzung innerhalb der Gruppe der 

Öffentlichkeitsreferent:innen in den westfälischen Kirchenkreisen, Diensten und Werken, aber auch der 

fruchtbare, professionelle Austausch mit Akteur:innen auf Ebene der EKD sowie aus dem kommunikativen und 

medialen Umfeld außerhalb kirchlicher Bezüge. 

6 / 56
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2.1 Gottesdienstentwicklung 

Die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung von 2023 belegt einen tiefgreifenden Wandel der 

Gottesdienstkultur in Deutschland sowie einen deutlichen Bedeutungsverlust des Gottesdienstes in der 

Bevölkerung, besonders in der jungen Generation. Dagegen gewinnen spezielle Formate und Anlässe an 

Relevanz. 

Der Gottesdienstbesuch an Sonn- und Feiertagen ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. Wer einen 

Gottesdienst besucht, tut dies in erster Linie aus Interesse am ästhetischen Erleben. Danach erst folgen die 

Predigt und der Wunsch nach Gemeinschaft als Gründe für einen Gottesdienstbesuch. 

Unter den Befragten, die mindestens einmal im Jahr einen Gottesdienst besuchen, stechen zwei besonders 

häufig besuchte Formate heraus: die Kasualien und der Weihnachtsgottesdienst. Die Kasualien erfreuen sich 

quer durch die Altersgruppen großer Akzeptanz und Nachfrage und bleiben eine wichtige Kontaktstelle mit 

der Kirche. Allerdings geht die Zahl der Taufen, der kirchlichen Trauungen und Bestattungen zurück. 

Bedenklich ist die Entwicklung bei den Sakramenten: Besonders die zunehmende Zurückhaltung bei der Feier 

des Abendmahls nötigt zu einer grundsätzlichen neuen Ermutigung der Gemeinden im Sinne einer inklusiven 

einladenden Praxis. 

2.2 Perspektiven 

Perspektivisch bleiben Gottesdienste zumindest für einen Teil der Kirchenmitglieder attraktiv, wenn sie in 

vielfältigen Formen, an verschiedenen Orten (auch draußen) und diversen Zeiten angeboten werden. Für 

Gemeinden kann die bewusste Ausdifferenzierung eine Entlastung sein. Eine Aufgabe besonders der 

Kirchenkreise besteht darin, bestehende Gottesdienstlandschaften deutlicher zu profilieren und 

zielgruppenspezifisch bekannt zu machen.  

Dies ist eine Chance für die regiolokale Gottesdienstentwicklung, die übergemeindliche Zusammenarbeit 

voranbringt und nach dem geistlichen Potenzial einer Region fragt. Es geht darum, mit den vorhandenen 

Ressourcen nachhaltige Angebote zu entwickeln, die in den jeweiligen soziologischen und kirchlichen Kontext 

passen. Gottesdienstberatung kann Gemeinden, die sich gemeinsam auf den Weg machen wollen, darin 

unterstützen. 

Gottesdienstvorbereitung sollte davon ausgehen, dass immer mehr Menschen wenig Vorkenntnisse biblisch-

theologischer Tradition und liturgischer Praxis mitbringen.  

Dies gilt insbesondere für Kasualgottesdienste, das Gottesdienstformat mit der größten Breitenwirkung. Ihnen 

sollte künftig verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet werden. In diesem Zusammenhang könnte auch für 

Westfalen die Einrichtung von sogenannten Kasualagenturen interessant sein.  

Für die Ausbildung von Gottesdienstverantwortlichen stellt sich die Frage, wie Interessierte für die Leitung von 

Gottesdiensten befähigt werden können, so dass diese auch ohne Pfarrperson gefeiert werden können. Das 
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Ein solches Gremium ist auch die Gemeindeleitung, in der mindestens die Hälfte der Mitglieder aus 

dem Kreis der Nicht-Beruflichen kommen muss. Die Gemeindeleitung wird durch die Gemeindeglieder 

für die jeweilige Amtsperiode gewählt.5 

 

7. Wie kann eine Kirchengemeinde an der Erprobung teilnehmen? 

Alle Kirchengemeinden können durch Presbyteriumsbeschluss die Teilnahme an der Erprobung 

beschließen. Sie benötigen dazu die Zustimmung ihres Kreissynodalvorstandes, weil der Kirchenkreis 

die Erprobung begleitet und unterstützt. Sie nehmen dann an der Erprobung teil, ein Auswahlverfahren 

gibt es nicht.6 

 

Ein weiterer Weg zur Teilnahme an der Erprobung ist, dass der Kreissynodalvorstand eine 

Gemeindeleitung anstelle von Bevollmächtigten einsetzt. Dazu kommt es, wenn ein Presbyterium 

wegen unzureichender Mitgliederzahl dauerhaft nicht mehr beschlussfähig ist oder nach einer 

Vereinigung.7 Der Kreissynodalvorstand würde dann üblicherweise Bevollmächtigte einsetzen. Das 

KGLEG eröffnet dem Kreissynodalvorstand die zusätzliche Option, anstelle von Bevollmächtigten 

unmittelbar eine Gemeindeleitung einzusetzen. 

 

8. Wann kann die Erprobung in den einzelnen Kirchengemeinden starten? 

Das KGLEG soll nach dem Stellungnahmeverfahren der Landessynode im Herbst 2024 vorgelegt 

werden. Wenn sie es beschließt, könnte es zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Ab dann könnten 

Kirchengemeinden einen Erprobungsbeschluss fassen.8 Dabei wird auch ein Startzeitpunkt bestimmt, 

also ein Termin, zu dem das Presbyterium aus dem Amt scheidet und die Gemeindeleitung in ihr Amt 

eingeführt wird. Die Anmeldung ist jederzeit während des gesamten Geltungszeitraums bis 2032 

möglich, sofern die Kirchenleitung nicht zwischenzeitlich die Anmeldung wegen erschöpfter 

Begleitkapazitäten geschlossen hat. Der Erprobungsbeginn kann mit der Kirchenwahl 2028 erfolgen 

oder zu jeder anderen Zeit. 

 

9. Kann es eine Gemeindeleitung für mehrere Kirchengemeinden geben? 

Ja. Das KGLEG eröffnet die Möglichkeit, dass zwei oder mehr Kirchengemeinden durch 

übereinstimmende Beschlüsse eine gemeinsame Gemeindeleitung als ihr Leitungsorgan einsetzen. 

 
5 Siehe § 5 Abs. 1 KGLEG-Entwurf. Einen Sonderfall bildet § 5 Abs. 6 KGLEG-Entwurf. Eine Option für eine 
Vereinfachung, die nur bei einer Einsetzung zwischen turnusmäßigen Kirchenwahlen gelten würde, wird in § 5 
Abs. 4 KGLEG-Entwurf eröffnet. 
6 Die Kirchenleitung kann nach § 2 Abs. 4 das Anmeldeverfahren bei Erschöpfung der Erprobungskapazitäten 
beenden. 
7 siehe Art. 81 ff. Kirchenordnung. 
8 Gleiches gilt für die Einsetzung anstelle von Bevollmächtigten. 
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13. Was ist mit den Pfarrerinnen und Pfarrern und den übrigen Mitgliedern in einem 

Interprofessionellen Pastoralteam (IPT)? 

Was den Einsatz der Mitarbeitenden aus dem Pastoralteam (gemeint sind IPT-Mitglieder einschließlich 

Pfarrpersonen, wo es ein IPT gibt bzw. nur Pfarrpersonen, wo es kein IPT gibt) angeht, so möchte das 

KGLEG Entscheidungsspielräume vor Ort ermöglichen. Pfarrpersonen sollen nicht von Amts wegen 

zum Dienst in der Gemeindeleitung verpflichtet sein. Die Mitglieder eines IPT sollen gleichberechtigt 

Zugang zur Gemeindeleitung haben. 

  

Die Regelungen zielen darauf ab, sachgerechte Lösungen und passende Entscheidungsoptionen für 

eine Anzahl von Personenkonstellationen zu bieten, die angesichts der IPTs gewachsen ist. Und das, 

ohne dass die Regelungen zu komplex werden. 

  

Eine Kirchengemeinde muss für das Pastoralteam gar keine Entscheidung treffen. Dann können sich 

alle im Pastoralteam zur Wahl stellen. Es gilt "gleiches Recht" für alle beruflichen und ehrenamtlichen 

Kandidatinnen und Kandidaten. 

  

Die Kirchengemeinde kann aber auch eine bewusste Entscheidung treffen, wie viele Personen aus dem 

Pastoralteam in der Gemeindeleitung vertreten sein sollen. Das erfolgt im Erprobungsbeschluss oder 

rechtzeitig vor einer anstehenden Kirchenwahl. Die Zahl ist dann fix und die Besetzung dieser Plätze 

erfolgt nicht über die Kirchenwahl. Das ist eine Möglichkeit, den Einsatz personeller Ressourcen gezielt 

zu steuern. 

  

Die Kirchengemeinde kann dann auch individuell entscheiden, auf welchem Weg die für das 

Pastoralteam reservierten Plätze besetzt werden sollen. 

 

14. Was ist mit Personen aus dem Pastoralteam, die nicht Mitglieder der Gemeindeleitung werden? 

Diese dürfen mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 

 

15. Wie sichert man den Einfluss der Ehrenamtlichen? 

In jedem Fall gilt, dass nicht mehr als die Hälfte der Gemeindeleitungs-Mitglieder im kirchlichen Dienst 

stehen dürfen. Gemeint sind dabei nicht nur die Mitglieder aus dem Pastoralteam, sondern auch 

weitere Personen mit kirchlichem Arbeitgeber. 
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16. Welche Auswirkungen hat das Jugendbeteiligungserprobungsgesetz (JBEG)? 

Nach dem JBEG werden junge Menschen in Leitungsorgane berufen. Das gilt auch für die 

Gemeindeleitung und hat zur Folge, dass die Gemeindeleitungen junge Menschen als weitere 

vollwertige Mitglieder beruft und sich die Mitgliederzahl entsprechend erhöht. 

 

17. Welchen Auftrag hat die Gemeindeleitung? 

Die Aufgaben der Gemeindeleitung unterscheiden sich im Grundsatz nicht von denen des 

Presbyteriums. Der Entwurf des KGLEG unternimmt jedoch den Versuch, durch die Formulierung einer 

neuen Aufgaben- und Zielbeschreibung neue Impulse für die Leitungsarbeit zu setzen. Die 

Gemeindeleitung verantwortet die Leitung der Kirchengemeinde mit dem Auftrag der Gestaltung 

kirchlichen Lebens vor Ort. Dies umfasst die Bereiche Gemeindearbeit und Geschäftsführung der 

Körperschaft. 

 

18. Wie soll die Arbeitsweise der Gemeindeleitung gestaltet sein? 

Beschlüsse fasst die Gemeindeleitung mit der Mehrheit der Anwesenden, wobei sie bei Anwesenheit 

von mehr als der Hälfte der Mitglieder beschlussfähig ist. Die Gemeindeleitung wählt aus ihrer Mitte 

Vorsitz und Stellvertretung für eine bestimmte Amtszeit. Die Gemeindeleitung kann arbeitsteilig 

vorgehen, z. B. nach den Bereichen Gestaltung des gemeindlichen Lebens und Geschäftsführung der 

Körperschaft. Sie kann Ausschüsse einrichten und sich eine Geschäftsordnung geben. Durch 

Geschäftsordnung kann sie sich für abweichende Arbeitsformate entscheiden. Das KGLEG eröffnet 

ausdrücklich die Möglichkeit, auch Menschen in die Ausschussarbeit einzubinden, die nicht Mitglieder 

der Evangelischen Kirche sind. 

 

19. Was ist mit dem Amt der Kirchmeisterin/des Kirchmeisters? 

Die Gemeindeleitung kann Kirchmeisterinnen bzw. Kirchmeister ernennen, muss dies aber nicht. 

 

20. Wie wird die Erprobung begleitet und ausgewertet? 

Das KGLEG sieht eine aktive Erprobung vor. Aktive Erprobung meint, dass die Erprobungsgemeinden 

eng begleitet und unterstützt werden. Dafür wird durch die jeweiligen Kirchenkreise und die 

Landeskirche eine Begleitstruktur geschaffen. Angedacht sind beispielsweise Formate des 

Erfahrungsaustauschs und der konkreten Beratung sowie Supervision. Die Erprobungsgemeinden 

bekommen Erprobungsfragen an die Hand. Auf diese Weise soll während der Erprobungsphase ein 

koordinierter Lernvorgang aktiv angestoßen und unterstützt werden. So wird erreicht, dass 

Erkenntnisse laufend gewonnen werden und in die Zukunftsgestaltung der Kirche, u.a. in die laufende 

KO-Revision, Eingang finden.  
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21. Können Kirchengemeinden die Erprobung abbrechen und zum Presbyterium zurückkehren? 

Ja. Die Gemeindeleitung kann jederzeit das Erprobungsende beschließen.10 

 

22. Was passiert nach dem Ende des Erprobungszeitraums? 

Die Erprobung endet nach den Kirchenwahlen 2032. Das KGLEG tritt dann außer Kraft. Es werden 

rechtzeitig Anschlussregelungen geschaffen, auch mit Blick auf die Kirchenwahlen 2032. Die 

gewonnenen Lernerfahrungen sollen in das kirchliche Leben und Recht einfließen. Geprüft wird dann 

auch eine Beibehaltung der Form der Gemeindeleitung als Alternative zum Presbyterium. Es ist jedoch 

nicht von vornherein geplant, das Presbyterium nach Ende der Erprobung abzuschaffen. 

 

 
10 Für Einzelheiten siehe § 15 KGLEG-Entwurf. 
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Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen legt der Landessynode das Kirchengesetz zur 

Regelung der Kinder- und Jugendvertretungen in der Evangelischen Kirche von Westfalen zur Beratung 

und Beschlussfassung vor. 
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Kirchengesetz 
über die Bildung von Kinder- und Jugendvertretungen (Kinder- und 

Jugendvertretungsgesetz - KJVG) (Entwurf) 
Begründung 

Zusammentreten einer Gründungsversammlung anstößt. 3Das 
Zusammentreten kann insbesondere erfolgen, indem 
a) alle jungen Menschen in der Kirchengemeinde zu einer 
Gründungsversammlung eingeladen werden oder 
b) alle Gruppen der Kirchengemeinde, in denen Angebote für junge Menschen 
gemacht werden, eingeladen werden, Vertreterinnen und Vertreter in eine 
Gründungsversammlung zu wählen. 
( 3 ) 1In der Gründungsversammlung sind alle Menschen im Alter von 6 bis 26 
Jahren stimmberechtigt. 2Die Gründungsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens sieben junge Mitglieder der Kirchengemeinde anwesend sind.  

Eine Regelung zur Stimmberechtigung in der Gründungsversammlung ist 
erforderlich, weil die entsprechenden Geschäftsordnungsregelungen dann 
noch fehlen. Die Geschäftsordnung wird erst in der Gründungsversammlung 
beschlossen. Die Quoren nach § 3 Abs. 4 kommen hier nicht zum Tragen. 
Ältere Menschen können nur durch Geschäftsordnung zu Stimmrecht 
kommen. Eine Unterscheidung nach Kirchenzugehörigkeit dürfte in der 
Situation der Gründungsversammlung kaum praktikabel sein. 

( 4 ) Die Gründungsversammlung beschließt eine Geschäftsordnung für die 
kirchliche Kinder- und Jugendvertretung.  

Auf der Gründungsversammlung muss eine Geschäftsordnung beschlossen 
werden. 

§ 4 
Anerkennung der Kinder- und Jugendvertretung 

 

1Das Presbyterium erkennt die kirchliche Kinder- und Jugendvertretung als 
Einrichtung der Kirchengemeinde an, wenn diese unter Beachtung der 
Regelungen dieses Gesetzes gebildet wurde und die kirchliche Kinder- und 
Jugendvertretung und ihre Geschäftsordnung die Voraussetzungen des § 12 
Absatz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erfüllen. 2Es zieht die 
Anerkennung zurück, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder 
das Wirken der Kinder- und Jugendvertretung nicht mit der Verwirklichung des 
kirchlichen Auftrags in Einklang steht. 

Die Anerkennung dient der förmlichen Zuordnung einer kirchlichen Kinder- 
und Jugendvertretung zu einer Kirchengemeinde. Dies dürfte praktisch kaum 
zu Problemen führen, da ihre Gründung typischerweise aus der 
Kirchengemeinde heraus und im Zusammenwirken mit dieser erfolgt. Da die 
Gründung einer kirchlichen Kinder -und Jugendvertretung jedoch auch allein 
durch junge Menschen erfolgen kann, bedarf es dieser Zuordnung. Sie kann 
nur erfolgen, wenn die Kinder- und Jugendvertretung den rechtlichen 
Anforderungen genügt. Durch die Anerkennung werden die Rechte und 
Pflichten nach § 5 begründet. Liegen die Voraussetzungen vor, ist die 
Kirchengemeinde zur Anerkennung verpflichtet. 
 
Die Anerkennung unter den genannten Voraussetzungen zurückzuziehen. Die 
mögliche Zurückziehung ist das rechtliche Gegenstück zur Pflicht der 
Kirchengemeinde, sich die kirchliche Kinder- und Jugendvertretung zurechnen 
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Kirchengesetz 
über die Bildung von Kinder- und Jugendvertretungen (Kinder- und 

Jugendvertretungsgesetz - KJVG) (Entwurf) 
Begründung 

zu lassen. Beispielsweise bei weit überwiegender Befassung der kirchlichen 
Kinder- und Jugendvertretung mit politischem Aktivismus kann die 
Anerkennung wegen fehlendem Einklang mit dem kirchlichen Auftrag 
zurückgezogen werden. 
 
Einer kirchliche Kinder- und Jugendvertretung, die nicht mehr aktiv ist, kann 
ebenfalls die Anerkennung entzogen werden. Dies wäre ein Fall des Wegfalls 
der Voraussetzungen nach Satz 2, da dann vom tatsächlichen Vorhandensein 
einer kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung nicht mehr ausgegangen 
werden kann. 

§ 5 
Aufgaben und Befugnisse der kirchengemeindlichen Kinder- und 

Jugendvertretung 

 

( 1 ) Eine kirchliche Kinder- und Jugendvertretung hat insbesondere folgende 
Aufgaben und Befugnisse: 
a) Vertretung der Interessen der jungen Menschen in der Kirchengemeinde, 
b) Entwicklung und Durchführung von eigenen Angeboten und Projekten in der 
kirchlichen Arbeit mit jungen Menschen, 
c) Verfügung über die öffentlichen Mittel, die der kirchlichen Kinder- und 
Jugendvertretung nach § 12 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
gewährt werden, 
d) Verfügung über die Mittel, die der Kinder- und Jugendvertretung von der 
Kirchengemeinde oder anderen Zuschussgebern zur selbstständigen 
Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden. 
e) Vorschlagsrecht für junge Mitglieder des Presbyteriums nach dem 
kirchlichen Recht, 
f) Anhörung bei personellen Entscheidungen im Bereich der Arbeit mit jungen 
Menschen, 
g) Mitwirkung in der kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung im Kirchenkreis 
nach deren Geschäftsordnung und 
h) Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in weitere Gremien (z. B. 
Jugendhilfeausschuss, Jugendring, etc.) und 

Die Vorschrift regelt die Aufgaben und Befugnisse der kirchlichen Kinder- und 
Jugendvertretung. Dabei spiegelt sich die Verantwortlichkeit nach § 1: Die 
Gewährleistungsverantwortung für Arbeit mit jungen Menschen liegt beim 
Presbyterium. Die Kinder- und Jugendvertretung hat zunächst die Funktion des 
kommunikativen Zusammenwirkens mit dem jeweiligen Leitungsorgan zur 
Förderung der Arbeit mit jungen Menschen. Sie hat Zugriff auf die Fördermittel 
und kann eigeninitiativ Aktivitäten entfalten, die das kirchliche Angebot 
ergänzen. Über diese eigenen Aktivitäten hat sie die Entscheidungshoheit. 
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über die Bildung von Kinder- und Jugendvertretungen (Kinder- und 

Jugendvertretungsgesetz - KJVG) (Entwurf) 
Begründung 

i) Wahl von Menschen, die den beschlussmäßigen Mitteleinsatz prüfen 
(Kassenprüfung). 
( 2 ) 1Das Presbyterium und die kirchliche Kinder- und Jugendvertretung 
pflegen den wechselseitigen Kontakt. 2Das Presbyterium setzt sich zu 
wesentlichen Fragen der Arbeit mit jungen Menschen ins Benehmen mit der 
kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung. 3Es ist verpflichtet, sich mit 
Stellungnahmen der Kinder- und Jugendvertretung zu befassen, Gelegenheit 
zur Stellungnahme in einer seiner Sitzungen zu geben und das Ergebnis seiner 
Beratung binnen drei Monaten nach Eingang der Stellungnahme mitzuteilen 
und zu erläutern. 

Für eine erfolgreiche Gestaltung der Arbeit mit jungen Menschen wird es auf 
das vertrauensvolle, häufig informelle Zusammenwirken ankommen.  
 
Absatz 2 regelt Teilhaberechte der Kinder- und Jugendvertretung.  
 
Ein starkes Mitwirkungsrecht findet sich in Satz 2. Wesentliche die Arbeit mit 
jungen Menschen betreffende Fragen kann das Presbyterium erst entscheiden, 
wenn es sich ins Benehmen mit der kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung 
gesetzt hat. Ins Benehmen setzen heißt zu versuchen, eine Einigung 
auszuhandeln. Erst wenn das ge- oder misslungen ist, darf das Presbyterium 
selbst entscheiden. 
 
Die Kinder- und Jugendvertretung kann nach Satz 3 selbst Stellungnahmen 
einbringen und hat in diesen Angelegenheiten Zugang zum Presbyterium.   

( 3 ) 1Das Presbyterium kann der kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung mit 
deren Zustimmung weitere Aufgaben und Befugnisse übertragen. 
2Entscheidungsbefugnisse werden durch Satzung übertragen. 

Absatz 3 eröffnet ein weites Spektrum möglicher praktischer 
Ausgestaltungsmöglichkeiten. Ausgangspunkt ist die Gesamtverantwortung für 
die Arbeit mit jungen Menschen beim Presbyterium (vgl. § 1 Abs. 1). Das 
Presbyterium kann es dabei belassen, im Sinne der Abs. 1 und 2 selbst mit der 
kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung zusammenzuwirken. Es kann auch 
einen (Fach-)ausschuss für Arbeit mit jungen Menschen einrichten, der neben 
die kirchliche Kinder- und Jugendvertretung tritt. Dabei können personale 
Überschneidungen zwischen Ausschuss und Kinder- und Jugendvertretung 
vorgesehen werden. Außerdem kann das Presbyterium die Kinder- und 
Jugendvertretung mit weiteren Aufgaben und Befugnissen ausstatten, bis 
dahin, dass die Kinder- und Jugendvertretung funktional einem 
(Fach-)ausschuss entspricht und diesen ersetzen kann. Auch in diesem Fall 
richten sich Arbeitsweise und Zusammensetzung der Kinder- und 
Jugendvertretung nach diesem Gesetz, es greifen also nicht die Regularien für 
Fachausschüsse. Das Presbyterium kann auch Angelegenheiten zur 
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Jugendvertretungsgesetz - KJVG) (Entwurf) 
Begründung 

und Pflichten beschränkt, da ansonsten eine Beeinträchtigung der 
jugendverbandlichen Eigenständigkeit drohte oder in die Rechte des 
Presbyteriums eingegriffen werden könnte. 

§ 8 
Gemeinsame Kinder- und Jugendvertretung 

 

( 1 ) 1Eine gemeinsame kirchliche Kinder- und Jugendvertretung kann für 
mehrere Kirchengemeinden gebildet werden. 2Dabei ist zu klären, welcher 
Kirchengemeinde die Rolle der Trägerschaft zukommt.  3Die Vorschriften der 
§ 3 bis § 7 gelten entsprechend. 

Kirchliche Arbeit mit jungen Menschen geschieht nicht selten über 
Gemeindegrenzen hinweg. Es gibt verstärkte Bemühungen um 
Regionalisierung. Eine kirchliche Kinder- und Jugendvertretung kann daher 
auch für mehrere Kirchengemeinden errichtet werden. Sie muss dann von 
allen Kirchengemeinden nach § 4 anerkannt werden, wodurch die 
wechselseitigen Rechte und Pflichten im Verhältnis zu allen Kirchengemeinden 
begründet werden. 
 
Die Trägerschaft und Geschäftsführung kann jedoch im Sinne der Klarheit der 
Rechtsverhältnisse nur bei einer der beteiligten Kirchengemeinden liegen. 
Dieses Kirchengesetz sieht bewusst kein formales Verfahren zur Herbeiführung 
dieser Klärung vor. Dieses wäre formalistischer, als es bei entsprechendem 
Verantwortungs- und Problembewusstsein in der Praxis notwendig ist. 
 
Die entsprechende Geltung von § 1 und § 2 wird nicht angeordnet, weil diese 
ohnehin für alle gelten.  

( 2 ) 1Eine kirchliche Kinder- und Jugendvertretung kann auch in Zuordnung zu 
einem Verband nach dem Verbandsgesetz gebildet werden, zu dem sich 
Kirchengemeinden zusammengeschlossen haben. 2Die Vorschriften der § 3 bis 
§ 7 gelten entsprechend, wobei für die Anerkennung der Kinder- und 
Jugendvertretung der Vorstand zuständig ist.  
 

Auch ein Verband nach dem Verbandsgesetz ist eine kirchliche Körperschaft, in 
der eine kirchliche Kinder- und Jugendvertretung gebildet werden kann. Der 
Gesetzeswortlaut eröffnet diese Möglichkeit für alle Verbände von 
Kirchengemeinden. Praktisch sinnvoll ist dies jedoch nur in Verbänden, zu 
deren Aufgaben die Kinder- und Jugendarbeit gehört. Für Verbände von 
Kirchenkreisen siehe § 12. 

§ 9 
Bildung einer Kinder- und Jugendvertretung des Kirchenkreises 

Die §§ 9 bis 12 regeln die kirchliche Kinder- und Jugendvertretung im 
Kirchenkreis. 

( 1 ) Aufgabe des Kirchenkreises ist es, eine bestehende kirchliche Kinder- und 
Jugendvertretungen zu unterstützen. 

Die Vorschrift ist für den Kirchenkreis das inhaltliche Gegenstück zu § 3, auf 
dessen Begründung verwiesen wird. 
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( 2 ) 1Sofern eine solche noch nicht besteht, können die jungen 
Kirchenmitglieder und Zugehörigen im Kirchenkreis eine kirchliche Kinder- und 
Jugendvertretung bilden. 2Der Kirchenkreis fördert die Bildung einer 
kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung, indem er das Zusammentreten einer 
Gründungsversammlung anstößt. 3Die Bildung kann insbesondere erfolgen, 
indem der Kreissynodalvorstand 
a) alle jungen Menschen im Kirchenkreis zu einer Gründungsversammlung 
einlädt oder 
b)  alle Kinder- und Jugendvertretungen im Kirchenkreis einlädt, 
Vertreterinnen und Vertreter zu entsenden. 

 

§ 10 
Aufgaben und Befugnisse der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung 

 

( 1 ) Die kreiskirchliche Kinder- und Jugendvertretung hat folgende Aufgaben 
und Befugnisse: 
a) Vertretung der Interessen der jungen Menschen im Kirchenkreis, 
b) Entwicklung und Durchführung von eigenen Angeboten und Projekten in der 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
c) Verfügung über die öffentlichen Mittel, die der kirchlichen Kinder- und 
Jugendvertretung nach § 12 Absatz 1 SBG VIII gewährt werden, 
d) Verfügung über die Mittel, die der Kinder- und Jugendvertretung vom 
Kirchenkreis oder anderen Zuschussgebern zur selbstständigen 
Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, 
e) Vorschlagrecht für jungen Mitglieder in den Leitungsorganen des 
Kirchenkreises nach dem kirchlichen Recht, 
f) Anhörung bei personellen Entscheidungen im Bereich der Arbeit mit jungen 
Menschen, 
g) Anhörung bei der Konzeption des Kirchenkreises für die Arbeit mit jungen 
Menschen, 
h) Mitwirkung in der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung nach 
deren Geschäftsordnung 
i) Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in weitere Gremien (z. B. 
Jugendhilfeausschuss, Jugendring, etc.) und 

Die Vorschrift ist für den Kirchenkreis das inhaltliche Gegenstück zu § 5, auf 
dessen Begründung verwiesen wird. 
 
Die Interessenvertretung nach Buchstabe a) beschränkt sich nicht auf 
Interessen gegenüber dem Kirchenkreis, sondern umfasst auch 
Interessenvertretung gegen über Dritten (jugendpolitische Gremien usw.). 
 
Aus Buchstabe c) ergibt sich ein Entscheidungsrecht über die Einrichtung und 
Besetzung geförderter Stellen. Im praktisch häufig anzutreffenden Fall einer 
Mischfinanzierung haben alle Beteiligten ein Mitentscheidungsrecht. 
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j) Wahl von Menschen, die den beschlussmäßigen Mitteleinsatz prüfen 
(Kassenprüfung). 
( 2 ) 1Der Kreissynodalvorstand und die kreiskirchliche Kinder- und 
Jugendvertretung pflegen den wechselseitigen Kontakt. 2Der 
Kreissynodalvorstand setzt sich zu wesentlichen Fragen der Arbeit mit jungen 
Menschen ins Benehmen mit der Kinder- und Jugendvertretung. 3Er ist 
verpflichtet, sich mit Stellungnahmen der Kinder- und Jugendvertretung zu 
befassen, Gelegenheit zur Stellungnahme in einer seiner Sitzungen zu geben 
und das Ergebnis seiner Beratung binnen drei Monaten nach Eingang der 
Stellungnahme mitzuteilen und zu erläutern. 

 

( 3 ) Der Kreissynodalvorstand kann der kreiskirchlichen Kinder- und 
Jugendvertretung mit deren Zustimmung weitere Aufgaben und Befugnisse 
übertragen. Entscheidungsbefugnisse werden durch Satzung übertragen. 

 

§ 11 
Schlichtung 

 

1Bei Streitigkeiten zwischen der kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung 
und den Leitungsorganen des Kirchenkreises oder der Geschäftsführung, kann 
das Amt für Jugendarbeit zur Verständigung angerufen werden. 2Kommt bei 
Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten keine Einigung zustande, 
entscheidet das Landeskirchenamt endgültig. 3Es muss sich vorher mit dem 
Amt für Jugendarbeit ins Benehmen setzen. 

Die Vorschrift ist für den Kirchenkreis das inhaltliche Gegenstück zu § 7, auf 
dessen Begründung verwiesen wird. 

§ 12 
Entsprechende Geltung 

 

( 1 ) Im Übrigen gelten für den Kirchenkreis die Vorschriften der § 3 Absatz 3 
und 4, § 4 und § 6 entsprechend, wobei für die Anerkennung der 
kreiskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung der Kreissynodalvorstand 
zuständig ist.  

Da sich hier keine Änderungen zur Ebene der Kirchengemeinde ergeben, kann 
die entsprechende Geltung der genannten Vorschriften angeordnet werden. 

( 2 )1 Eine kirchliche Kinder- und Jugendvertretung kann auch in Zuordnung zu 
einem Verband nach dem Verbandsgesetz gebildet werden, zu dem sich 
Kirchenkreise zusammengeschlossen haben. 2Die Vorschriften der § Abs. 3 bis 
4, § 4 und § 6 sowie der § 9 bis § 11 gelten entsprechend, wobei für die 
Anerkennung der Kinder- und Jugendvertretung der Vorstand zuständig ist. 

§ 12 Abs. 2 bildet das Gegenstück § 7 Abs. 2 für Verbände mit 
Kirchenkreisbeteiligung. Auf die dortige Begründung wird verwiesen. 
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h) Wahl von Menschen, die den beschlussmäßigen Mitteleinsatz prüfen 
(Kassenprüfung). 
 

nach § 1 in erster Linie die Verantwortung der kirchlichen Leitungsorgane, dies 
sind hier Landessynode, Kirchenleitung und Kollegium.  

( 2 ) 1Die Landessynode oder die Kirchenleitung können der landeskirchlichen 
Kinder- und Jugendvertretung mit deren Einverständnis weitere Aufgaben 
übertragen. 2Die Landessynode kann die landeskirchliche Kinder- und 
Jugendvertretung als ständigen Ausschuss der Landessynode benennen. 

Mit dem ebenfalls vorliegenden neuen § 35 Abs. 13 Geschäftsordnung der 
Landessynode (GO LS) wird die landeskirchliche Kinder- und Jugendvertretung 
zum ständigen Ausschuss der Landessynode ernannt. Auf die dortige 
Gesetzesbegründung wird verwiesen. 

( 3 ) 1Das Landeskirchenamt pflegt den Kontakt zur landeskirchlichen Kinder- 
und Jugendvertretung und unterrichtet sie über Fragen mit Bedeutung für 
junge Menschen. 2Es benennt dazu eine zuständige Person, die an den 
Sitzungen der Organe der landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung mit 
zumindest beratender Stimme teilnehmen kann und dabei vertreten werden 
kann. 3Die landeskirchliche Kinder- und Jugendvertretung stellt dem 
Landeskirchenamt die Protokolle der Sitzungen ihrer Organe zur Verfügung. 

Absatz 3 regelt die Verantwortlichkeit für die Zusammenarbeit mit der 
landeskirchlichen Kinder- und Jugendvertretung. Diese wird der 
Jugenddezernentin oder dem Jugenddezernenten im Landeskirchenamt 
obliegen.  

§ 15 
Entsprechende Geltung 

 

( 1 ) Für die Anerkennung der landeskirchlichen Kinder -und Jugendvertretung 
entsprechend § 4 ist die Kirchenleitung zuständig. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 4. 

( 2 ) Das Amt für Jugendarbeit sorgt unter entsprechender Anwendung des § 6 
für eine Erledigung der Geschäfte der landeskirchlichen Kinder- und 
Jugendvertretung. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6. 

§ 16 
Schutz vor sexualisierter Gewalt 

Die §§ 16 bis 18 betreffen alle Ebenen. 

1Alle in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Tätigen 
unterliegen dem kirchlichen Recht zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. 2Die 
kirchliche Kinder- und Jugendvertretung untersteht insofern der kirchlichen 
Aufsicht. 

Die kirchliche Kinder- und Jugendvertretung befindet sich im 
Anwendungsbereich des kirchlichen Rechts zum Schutz der sexuellen 
Selbstbestimmung. Die dort geregelten Anforderungen, etwa zu 
Tätigkeitsausschlüssen oder zu Schulungsanforderungen, gelten auch für die 
kirchliche Kinder- und Jugendvertretung. Organmitglieder der kirchlichen 
Kinder- und Jugendvertretung unterfallen der Pflicht zur Teilnahme an 
Präventionsschulungen. Zur Teilnahme an den darüber hinausgehenden 
Schulungen für Mitglieder von Leitungsorganen dürften sie üblicherweise nicht 
verpflichtet sein, zumal jene Schulungen für Minderjährige nicht 
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Kirchengesetz 
über die Bildung von Kinder- und Jugendvertretungen (Kinder- und 

Jugendvertretungsgesetz - KJVG) (Entwurf) 
Begründung 

altersangemessen sind. Allenfalls bei einer mit sehr weitreichenden 
Befugnissen ausgestatteten kirchlichen Kinder- und Jugendvertretung kann 
sich eine andere Betrachtungsweise ergeben. 
Die kirchliche Kinder- und Jugendvertretung untersteht in diesem Bereich 
kirchlicher Aufsicht, womit etwa kirchenaufsichtliche Weisungsrechte im 
Interventionsfall möglich sind. 

§ 17 
Zusammenarbeit mit selbstständigen Jugendverbänden 

 

1Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die Landeskirche können mit 
selbstständigen Jugendverbänden, die evangelische Arbeit mit jungen 
Menschen im Sinne der kirchlichen Ordnung durchführen, zusammenarbeiten 
oder bestimmte Aufgaben der Arbeit mit jungen Menschen durch sie 
durchführen lassen. 2Sie schließen dazu Vereinbarungen mit den 
selbstständigen Jugendverbänden. 3Die Geltung des kirchlichen Rechts zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt oder eines entsprechenden Schutzstandards 
muss gewährleistet sein. 

Gemeint sind Jugendverbände mit rechtlicher Selbstständigkeit, dies sind 
momentan der CVJM, der VCP und EC. Diese können durch die kirchlichen 
Körperschaften gefördert werden, ohne dass es hierzu einer rechtlichen 
Regelung bedarf. Darüber hinaus sind Formen der Zusammenarbeit möglich, 
beispielsweise indem bestimmte Aufgaben durch den Kooperationspartner 
wahrgenommen werden.  
In der Praxis finden sich Kooperationen, die in unterschiedlichem Maß von 
Vereinbarungen unterlegt sind. Eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit, 
etwa über Gegenstände, Verantwortlichkeiten, Abstimmungswege und 
Kostentragungen wird nun zur Pflicht. Besonders bedeutsam ist dies für den 
sensiblen Bereich des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung. 
Bei Kooperationen besteht oft die praktische Schwierigkeit, die jeweiligen 
Verantwortungsbereiche voneinander zu trennen. Für Betroffene 
sexualisierter Gewalt kann sich die Schwierigkeit ergeben, dass sie nicht 
wissen, wohin sie sich wenden können. Die Vereinbarung muss hierüber 
Klarheit herstellen. 

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Evaluation 

 

Dieses Gesetz tritt nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt am 1. 
Januar 2025 in Kraft.  
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Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(geltende Fassung) 

Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Entwurf) 
Begründung 

Art. 203 Kirchenordnung Art. 203 Kirchenordnung  
( 1 ) 1Das Presbyterium ist für den Dienst an der 
konfirmierten Jugend verantwortlich. 2Die 
Jugendarbeit der Gemeinde geschieht in 
Verbindung mit den bestehenden 
Jugendwerken. 3Das Presbyterium stellt die 
notwendigen Räume und Mittel zur Verfügung. 4Wo 
es notwendig ist, sorgt es für die Anstellung haupt- 
und nebenberuflicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
5Der Dienst der Gemeinde an der Jugend erfolgt 
durch Jugendgottesdienste und den evangelischen 
Religionsunterricht in den Schulen sowie durch 
offene Angebote. 6Jede Gemeinde hat dafür zu 
sorgen, dass sich die Jugend in jugendgemäßen 
Gruppen unter Gottes Wort sammeln kann. 7Die 
Jugend soll sich durch rege Mitarbeit am Leben der 
Gemeinde beteiligen und mit ihr in lebendiger und 
ständiger Verbindung bleiben. 

[unverändert] Die Formulierung, das Presbyterium sei für den 
Dienst an der konfirmierten Jugend verantwortlich, 
ist veraltet. Die Norm soll im Zuge der Revision der 
Kirchenordnung neu gefasst werden.  

( 2 ) 1Die evangelischen Jugendwerke sind in der 
Jugendkammer der Evangelischen Kirche von 
Westfalen zusammengefasst. 2Sie ist für die 
Ausrichtung und Förderung der gesamten 
Jugendarbeit im Gebiet der Evangelischen Kirche 
von Westfalen verantwortlich. 3Die Jugendkammer 
steht unter der Leitung der Landesjugendpfarrerin 
oder des Landesjugendpfarrers. 4Innerhalb des 
Kirchenkreises ist die Kreisjugendpfarrerin oder der 
Kreisjugendpfarrer für die Durchführung und 
Zusammenfassung der Jugendarbeit verantwortlich. 

[aufgehoben] Die Jugendkammer soll durch die landeskirchliche 
Kinder- und Jugendvertretung abgelöst werden. Für 
diese bedarf es keiner verfassungsrechtlichen 
Anknüpfung. 
 
Auch die Bestimmung in Satz 4 ist überholt, da 
Kreisjugendpfarrpersonen nicht mehr notwendig 
vorausgesetzt werden. 
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